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1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt 

 – nach Maßgabe dieser Verwaltungsvorschrift, 

 –  der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaus-
haltsordnung Mecklenburg-Vorpommern sowie 

 – der gesetzlichen Regelung zum Mindestlohn 

  Zuwendungen für Projekte zur Förderung des Europagedan-
kens und der europäischen Integration sowie der regionalen 
partnerschaftlichen Beziehungen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern.

1.2  Ein Anspruch der Antragstellenden auf Gewährung der Zu -
wendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Bei den in dieser 
Verwaltungsvorschrift genannten Beträgen handelt es sich 
um Bruttobeträge.

2 Gegenstand der Förderung

2.1  Gegenstand der Förderung können folgende Arten von Pro-
jekten sein:

 a) Grenzüberschreitende Begegnungen,

 b) Studien- und Informationsreisen,

 c)  Konferenzen, Seminare, Vortragsveranstaltungen, Work-
shops,

 d) Ausstellungen und

 e) Publikationen.

2.2 Gefördert werden sollen dabei insbesondere Projekte

 a)  im Rahmen der regionalen partnerschaftlichen Beziehun-
gen des Landes Mecklenburg-Vorpommern,

 b) unter Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen,

 c)  im Rahmen der jährlichen Europawoche, EU-Projekttage 
sowie im Vorfeld der Europawahlen in Mecklenburg-
Vorpommern und

 d) der europapolitischen Bildung.

  Die Staatskanzlei behält sich vor, die Antragstellenden auf 
andere für das Vorhaben geeignete Fördermöglichkeiten des 
Landes zu verweisen.

3 Zuwendungsempfänger

 Zuwendungen können erhalten:

 a) öffentlich-rechtliche Körperschaften,

 b) eingetragene Vereine, Verbände und Stiftungen,

 c)  sonstige nichtkommerzielle Organisationen und Einrich-
tungen.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1  Projekte im Rahmen der regionalen partnerschaftlichen Be -
ziehungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern müssen 
der Entwicklung und Pflege der vom Land formal mit ande-
ren Regionen in Europa abgeschlossenen oder angebahnten 
Partnerschaften dienen.

4.2  Für Projekte außerhalb der regionalen partnerschaftlichen 
Beziehungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist Vo -
raussetzung, dass sie nachweislich geeignet sind, den Europa-
gedanken zu fördern und sich mit der europäischen Integrati-
on befassen. Projekte mit im Kern kulturellem, sportlichem 
oder reinem Begegnungscharakter sind grundsätzlich nicht 
förderfähig.

4.3  Zuwendungsempfänger müssen ihren Sitz in Mecklenburg-
Vorpommern haben. In Ausnahmefällen können auch Projek-
te von Zuwendungsempfängern mit Sitz außerhalb des Lan-
des gefördert werden, sofern an dem Projekt überwiegend 
Einwohnerinnen und Einwohner aus Mecklenburg-Vorpom-
mern teilnehmen.

4.4  Mindestens 15 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtaus-
gaben sind von der Zuwendungsempfängerin oder dem 

Richtlinie zur Förderung des Europagedankens und der europäischen 
Integration sowie der regionalen partnerschaftlichen Beziehungen des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(EurFöRL M-V)

Verwaltungsvorschrift des Ministerpräsidenten – Staatskanzlei

Vom 9. Dezember 2015 – StK 310b - 0639-68407 – 

VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 630 - 305

Der Ministerpräsident erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und nach Anhörung des Landesrechnungshofes folgende 
Verwaltungsvorschrift:
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Zuwendungsempfänger aus eigenen Mitteln zu finanzieren. 
Sie können auch durch andere nicht-öffentliche Mittel, zum 
Beispiel Teilnehmerbeiträge, Sponsorengelder und Spenden, 
dargestellt werden.

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

5.1  Gewährt werden nicht rückzahlbare Zuschüsse als Projekt-
förderung im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung oder 
einer Anteilfinanzierung.

  Zuschüsse können bis zu einer Höhe von höchstens 5 000 Euro 
je Projekt bewilligt werden. Sie sollen 50 Prozent der gemäß 
Nummer 5.2 als zuwendungsfähig anerkannten Gesamtausga-
ben nicht überschreiten. Die Bewilligungsbehörde kann bei 
Gewährleistung der in Nummer 4.4 genannten Zuwendungs-
voraussetzung im besonders begründeten Ausnahmefall einen 
höheren Fördersatz festlegen.

5.2 Zuwendungsfähige Ausgaben sind:

 a)  Fahrt- und Übernachtungskosten analog Landesreisekos-
tengesetz. Aufwendungen für Verpflegung sind nicht 
zuwendungsfähig. Ausnahmsweise sind Verpflegungs-
kosten zuwendungsfähig, sofern die Summe der Kosten 
für Übernachtung und Verpflegung weniger als 75 Pro-
zent der nach dem Landesreisekostengesetz erstattungs-
fähigen Übernachtungskosten beträgt.

 b) Honorare

  –  bis zu 75 Euro pro Veranstaltungstag und Tagungs- 
oder Seminarleiterin sowie Tagungs- oder Seminar-
leiter,

  –  bis zu 200 Euro pro Veranstaltungstag und Moderato-
rin oder Moderator, Referentin oder Referent, Dol-
metscherin oder Dolmetscher,

  –  bis zu 35 Euro pro Tag bei maximal 4 Stunden täglich 
unter Einhaltung der gesetzlichen Regelung zum 
Mindestlohn für Hilfskräfte zur Durchführung sowie 
Vor- oder Nachbereitung eines Projektes, sofern 
deren Einsatz unabdingbar ist.

   Grundsätzlich nicht zuwendungsfähig sind Honorare für 
Personen, die neben ihrer Aufgabe im Rahmen des Projektes 
haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-
ter im Vorstand, der Geschäftsführung oder einem vergleich-
baren Leitungsorgan der Zuwendungsempfänger sind, sowie 
Personen, von denen aufgrund ihres Amtes oder ihrer Funk-
tion eine unentgeltliche Tätigkeit erwartet werden darf.

 c)  Anmietung von Räumen und Technik einschließlich Rei-
nigung, Bühnen- und Technikaufbau sowie Technikbe-
treuung,

 d)  projektbezogene Informationsmaterialien und Dokumen-
tationen sowie deren Übersetzung, sofern diese durch 
Dritte erbracht werden,

 e)  eine Verwaltungspauschale von bis zu 5 Prozent der als 
zuwendungsfähig anerkannten Sachausgaben.

  Sofern durch Dritte mit Rechnungsübernahme die vollständi-
ge Begleichung von Ausgaben erfolgt, sind diese nicht zu -
wendungsfähig.

6 Verfahren

6.1 Antragsverfahren

  Formgebundene Anträge auf Förderung sind spätestens sechs 
Wochen vor Beginn des Vorhabens nach dem Muster der Anla-
ge 1 an die Bewilligungsbehörde zu richten. Ein Vorhaben gilt 
als begonnen, wenn rechtliche Verpflichtungen, wie zum Bei-
spiel verbindliche Buchungen oder Vertragsabschlüsse, einge-
gangen werden. Das Antragsformular kann bei der Bewilli-
gungsbehörde angefordert oder über das Europaportal des 
Landes unter www.europa-mv.de heruntergeladen werden.

6.2 Bewilligungsverfahren

  Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt durch die Staats-
kanzlei. Die Staatskanzlei erteilt einen Bescheid. Der Be -
scheid kann Auflagen und Bedingungen enthalten.

6.3 Verwendungsnachweisverfahren

  Der Verwendungsnachweis (Anlage 2) ist innerhalb von 
sechs Monaten nach Beendigung der Maßnahme bei der 
Bewilligungsbehörde einzureichen. Für Zuwendungen bis zu 
einer Höhe von 1 000 Euro ist ein Verwendungsnachweis 
gemäß Nummer 6.6 der Allgemeinen Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung (AnBest-P) nach 
dem Muster der Anlage 3 zulässig. Kommunale Zuwen-
dungsempfänger reichen den Verwendungsnachweis nach 
Nummer 6 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften 
(ANBest-K) nach dem Muster der Anlage 3 ein.

6.4 Zu beachtende Vorschriften

  Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zu -
wendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des 
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der ge  währten 
Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern, soweit 
nicht in dieser Verwaltungsvorschrift Abweichungen zugelas-
sen sind, und das Landesverwaltungsverfahrensgesetz.

7 Anlagen

  Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil dieser Verwaltungsvor-
schrift. 

8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

  Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2016 in Kraft 
und am 31. Dezember 2020 außer Kraft. Mit dem Inkrafttreten 
dieser Verwaltungsvorschrift tritt die Richtlinie zur Förderung 
des Europagedankens und der europäischen Integration vom 
29. November 2010 (AmtsBl. M-V S. 842) außer Kraft.

AmtsBl. M-V 2015 S. 847 

Anl. 1

Anl. 2

Anl. 3
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Der Ministerpräsident         Anlage 1 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern      (zu Nummer 6.1) 
- Staatskanzlei - 
Abteilung 3 
19048 Schwerin 
 
 
 

Antrag 
auf Gewährung einer Zuwendung gemäß der 

Richtlinie zur Förderung des Europagedankens und der europäischen 
Integration sowie der regionalen partnerschaftlichen Beziehungen  

des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
 
 

 
1. 

 

  
Angaben zur Antragstellerin/zum Antragsteller 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Name und Anschrift: 
 
 
 

Tel.-Nr.: 

Fax-Nr.: 

E-Mail: 

 
 
 
 

  
Verantwortliche/Verantwortlicher Projektleiterin/Projektleiter/Tel.-Nr.: 
 

 

   
Bankverbindung der Antragstellerin/des Antragstellers: 
 
Kontoinhaber: 

Name des Kreditinstituts: 

Bank Identifier Code (BIC): 

International Bank Account Number (IBAN): 
 

 

 
2. 

  
Rechtsform der Antragstellerin/des Antragstellers 
 

 

    
   öffentlich-rechtliche Körperschaft  
       eingetragener Verein *  
       Verband *  
       Stiftung *  
       andere nicht-kommerzielle Körperschaft *  
    
 
 

* Sofern erstmals ein Antrag bei der Staatskanzlei gestellt wird, ist dem Antrag eine Kopie der Satzung  
  oder des Statuts beizulegen. 
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3. 

 
Angaben zum Projekt 
 

 
 
 
 
 
 

Projektname:  
 

 
 
 
 
 
 

Ort und Zeit der Durchführung: 
 

 
 

Die Maßnahme soll am  
(Zeitpunkt des Ab-
schlusses von Ver-
trägen, Buchungen 
usw.) 

beginnen und am 
 

 
(Zeitpunkt des voll-
ständigen finanziel-
len Abschlusses 
des Projektes) 

beendet sein. 
 

 
4. 

 
Antrag 
 

 Es wird die Gewährung einer Zuwendung für das oben genannte Projekt  
 in Höhe von  Euro beantragt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Begründung: 
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5. Finanzierungsplan 
 

 Bei Vorliegen einer Vorsteuerabzugsberechtigung ist diese bei der Finanzierungsplanung zu 
berücksichtigen (Abzug der Umsatzsteuer). 
 

 
Ausgaben in Euro 

Bemerkungen 
nur von Staatskanzlei 

auszufüllen 

 

 
1.  Fahrtkosten    

 2.  Übernachtungskosten    

 3.  Honorar    

 
4.  Anmietung von Räumen und 

Technik    

 
5.  Projektbezogene Informations-

materialien und Dokumentationen     

 6.  Verwaltungspauschale    

 Summe der zuwendungsfähigen 
Ausgaben (Positionen 1 bis 6)    

 
Summe der nicht zuwendungsfähigen 
Ausgaben     

 Ausgaben gesamt    

  
 
 

   

 Einnahmen in Euro  

 Eigenmittel des 
Zuwendungsempfängers   

 

 
Teilnehmerbeiträge   

 

 Zuwendungen (finanzielle Leistungen) 
durch Dritte 

davon: 
  

 

 

    
 

    
 

 
Staatskanzlei   

 

 
Einnahmen gesamt   
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6. 

 
Erklärungen der Antragstellerin/des Antragstellers 
 
Ich/Wir erklären, dass mit dem Projekt noch nicht begonnen worden ist und vor 
der Bewilligung durch die Staatskanzlei auch nicht begonnen wird; gegebenenfalls 
wird ein vorzeitiger Maßnahmebeginn beantragt. 
 
Ich/Wir bin/sind für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 des 
Umsatzsteuergesetzes 
 

berechtigt nicht berechtigt 
 
 
Ich /Wir versichere/versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem 
Antrag und in den Anlagen gemachten Angaben. 
 

 

 
 

 

   
Ort / Datum  Rechtsverbindliche Unterschrift 

der Antragstellerin/des Antragstellers 
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Anlage 1.1: Projektbeschreibung 
(Kurze Beschreibung des Inhalts und des Ziels, der Zielgruppen, des Teilnehmerkreises und des 
Beitrages zur Förderung des Europagedankens, europapolitischer Bezug. Bitte Ablaufplan 
beifügen!) 
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Anlage 1.2: Erläuterungen der zuwendungsfähigen Ausgabepositionen im 
Einzelnen 
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Der Ministerpräsident         Anlage 2
des Landes Mecklenburg-Vorpommern      (zu Nummer 6.3) 
- Staatskanzlei - 
Abteilung 3 
19048 Schwerin 

Verwendungsnachweis
in Anlehnung an Nr. 6 der ANBest-P

zum Zuwendungsbescheid der Staatskanzlei 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

vom:

1. Angaben zum Zuwendungsempfänger
Name und Anschrift

Art der Zuwendung: Projektförderung

Zweck der Zuwendung (Projektname):

Finanzierungsart:
Anteilfinanzierung

Festbetragsfinanzierung 

2. Anlagen
1. Sachbericht
2. Zahlenmäßiger Nachweis
3. Belege im Original
4. Teilnehmerliste

Die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Eintragungen und des Abschlusses 
inklusive der Anlagen 2.1 und 2.2 wird hiermit versichert.
Es wird ferner bestätigt, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist und dass die Angaben mit den Büchern und Belegen 
übereinstimmen.

Ort / Datum Rechtsverbindliche Unterschrift
des Zuwendungsempfängers
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Anlage 2.1: Sachbericht

Ausführliche Darstellung der durchgeführten Maßnahme (Zielerreichung, Teilnehmer, Beitrag zur 
Förderung des Europagedankens, europapolitischer Bezug); Erläuterung von etwaigen 
Abweichungen zum Finanzierungsplan.
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2. Einnahmen

Zuwendungsbescheid Verwendungsnachweis

Einzelansätze Einnahmen in Euro Ist-Einnahmen 
in Euro

Eigenmittel des 
Zuwendungsempfängers

Teilnehmerbeiträge

Zuwendungen (finanzielle 
Leistungen) durch Dritte

davon:

Staatskanzlei

Einnahmen gesamt

Prüfung des Verwendungsnachweises (Wird von der Staatskanzlei ausgefüllt): 

Als Ergebnis der Prüfung wird festgestellt:

Lt. Zuwendungsbescheid/ 
Finanzierungsplan 
zuwendungsfähig 
Euro

Ergebnis 

Euro
Ausgaben

Einnahmen

Mehrausgaben Minderausgaben

Der Verwendungsnachweis entspricht den Anforderungen der Allgemeinen Nebenbestimmungen.

Die Zuwendung ist nach den Angaben zweckentsprechend verwendet worden.

Der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck ist erreicht worden.

Es sind keine Beanstandungen zu erheben.

Es sind folgende Beanstandungen zu erheben:

Ort/Datum:  _____________________________             Unterschrift: ____________________
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Der Ministerpräsident         Anlage 3
des Landes Mecklenburg-Vorpommern      (zu Nummer 6.3) 
- Staatskanzlei - 
Abteilung 3 
19048 Schwerin 

Verwendungsnachweis
nach Nr. 6.6 der ANBest-P
nach Nr. 6 der ANBest-K

zum Zuwendungsbescheid der Staatskanzlei 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

vom:

1. Angaben zum Zuwendungsempfänger
Name und Anschrift

Art der Zuwendung: Projektförderung
Zweck der Zuwendung (Projektname):

Finanzierungsart:
Anteilfinanzierung

Festbetragsfinanzierung

2. Anlagen
1. Sachbericht
2. Zahlenmäßiger Nachweis
3. Teilnehmerliste

Die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Eintragungen und des Abschlusses 
inklusive der Anlagen 3.1 und 3.2 wird hiermit versichert.
Es wird ferner bestätigt, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist und dass die Angaben mit den Büchern und Belegen 
übereinstimmen.

Ort / Datum Rechtsverbindliche Unterschrift
des Zuwendungsempfängers
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Anlage 3.1: Sachbericht

Kurze Darstellung der durchgeführten Maßnahme (Zielerreichung, Teilnehmer, Beitrag zur 
Förderung des Europagedankens, europapolitischer Bezug); Kurze Erläuterung von etwaigen 
Abweichungen zum Finanzierungsplan.
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Anlage 3.2

Zahlenmäßiger Nachweis

1. Ausgaben
 Hinweis: Die grau unterlegten Felder sind vom Zuwendungsempfänger nicht auszufüllen. 

Zuwendungsbescheid Verwendungsnachweis

Einzelansätze Gesamt-
ausgaben

in Euro

davon 
zuwendungs-

fähig
in Euro

Gesamt-
ausgaben

in Euro

davon
zuwendungs-

fähig
in Euro

Fahrtkosten

Übernachtungskosten

Honorar

Anmietung von Räumen 
und Technik

Projektbezogene 
Informationsmaterialien 
und Dokumentationen

Verwaltungspauschale

Summe der 
zuwendungsfähigen 
Ausgaben

Nicht zuwendungsfähige 
Ausgaben

Ausgaben gesamt



862 Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2015 Nr. 51

2. Einnahmen

Zuwendungsbescheid Verwendungsnachweis

Einzelansätze Einnahmen in Euro Ist-Einnahmen 
in Euro

Eigenmittel des 
Zuwendungsempfängers

Teilnehmerbeiträge

Zuwendungen (finanzielle 
Leistungen) durch Dritte

davon:

Staatskanzlei

Einnahmen gesamt

Prüfung des Verwendungsnachweises (Wird von der Staatskanzlei ausgefüllt): 

Als Ergebnis der Prüfung wird festgestellt:

Der Verwendungsnachweis entspricht den Anforderungen der Allgemeinen Nebenbestimmungen.

Die Zuwendung ist nach den Angaben zweckentsprechend verwendet worden.

Der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck ist erreicht worden.

Es sind keine Beanstandungen zu erheben.

Es sind folgende Beanstandungen zu erheben:

Ort/Datum:  _____________________________________________

Unterschrift: _____________________________________________
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Das Ministerium für Inneres und Sport hat auf den gemäß § 2 
Absatz 1 des Kommunalen Standarderprobungsgesetzes vom  
28. Oktober 2010 (GVOBl. M-V S. 615) gestellten Antrag des 
Amtes Eldenburg Lübz vom 3. Dezember 2015 für die Gemeinde 
Kreien zu Erprobungszwecken gemäß § 2 Absatz 2 des Kommu-
nalen Standarderprobungsgesetzes die Gemeinde Kreien für die 
Bürgermeistwahl am 20. März 2016 und für eine mögliche Stich-
wahl am 3. April 2016 von dem landesrechtlichen Standard des  
§ 3 Absatz 1 Satz 2 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes vom 
25. November 2013 (GVOBl. M-V S. 658), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 8. Januar 2015 (GVOBl. M-V S. 2), dahingehend 
befreit, dass die Wahlzeit auf die Dauer von 9 Uhr bis 17 Uhr 
beschränkt werden kann.

Die Befreiung erfolgt unter folgenden Auflagen:

Die Bürger sind durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit auf die ver-
kürzten Öffnungszeiten der Wahlräume hinzuweisen. Neben den 
wahlrechtlich vorgeschriebenen Veröffentlichungen ist hierzu eine 
entsprechende Information etwa acht bis zehn Tage vor dem Wahl-
tag und dann noch einmal am ersten oder zweiten Tag vor dem 
Wahltag in der örtlichen Tagespresse vorzunehmen.

Die Zahl der Bürger, die nach Schließung der Wahlräume zwi-
schen 17 Uhr und 18 Uhr noch ihre Stimme abgeben wollen, ist zu 
erfassen und dem Ministerium für Inneres und Sport schriftlich 
mitzuteilen.

AmtsBl. M-V 2015 S. 863 

Bekanntmachung einer Befreiung von der Anwendung landesrechtlicher 
Standards gemäß § 2 Absatz 4 Satz 2 des Kommunalen 

Standarderprobungsgesetzes

Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres und Sport

Vom 9. Dezember 2016 – II 210 - 115.4.0.1.1.3 – 
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Landkreis Ludwigslust-Parchim

Standesamtsbezirk Grabow

Die Gemeinde Steesow wird mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in 
die Stadt Grabow eingemeindet. Der Eintrag lautet daher wie 
folgt:

Siebte Änderung des Amtlichen Verzeichnisses der Standesamtsbezirke 
in Mecklenburg-Vorpommern 

Stand 1. Januar 2016 

Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres und Sport

Vom 10. Dezember 2015 – II 210 –

Im Amtlichen Verzeichnis der Standesamtsbezirke in Mecklenburg-Vorpommern vom 6. Januar 2012 (AmtsBl. M-V S. 262), das zuletzt 
durch die Bekanntmachung vom 30. Dezember 2014 (AmtsBl. M-V 2015 S. 2) geändert worden ist, haben sich nachstehende Ände-
rungen ergeben:

Standesamtsbezirk Gemeinde aus dem Amt Anschrift

„Grabow Balow 
Brunow 
Dambeck 
Eldena 
Gorlosen 
Grabow, Stadt 
Karstädt 
Kremmin 
Milow 
Möllenbeck 
Muchow 
Prislich 
Zierzow

Amt Grabow 
Standesamt Grabow 
Berliner Straße 8a 
19300 Grabow“

Standesamtsbezirk Sternberg

Die Gemeinden Langen Jarchow und Zahrensdorf bilden ab dem 
1. Januar 2016 die Gemeinde Kloster Tempzin. Der Eintrag lautet 
daher wie folgt:

Standesamtsbezirk Gemeinde aus dem Amt Anschrift

„Sternberg Blankenberg 
Borkow 
Brüel, Stadt 
Dabel 
Hohen Pritz 
Kloster Tempzin 
Kobrow 
Kuhlen-Wendorf 
Mustin 
Sternberg, Stadt 
Weitendorf 
Witzin

Amt Sternberger 
Seenlandschaft 
Standesamt Sternberg 
Am Markt 1
19406 Sternberg“

AmtsBl. M-V 2015 S. 864 
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Artikel 1

In Nummer 8 Satz 1 der Brandschutz-Förderrichtlinie vom 17. März 
2005 (AmtsBl. M-V S. 538), die zuletzt durch die Verwaltungsvor-
schrift vom 17. Dezember 2014 (AmtsBl. M-V S. 1263) geändert 
worden ist, wird die Angabe „31. Dezember 2015“ durch die Anga-
be „31. Dezember 2016“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

AmtsBl. M-V 2015 S. 865 

Dritte Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Brandschutz-
Förderrichtlinie*

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres und Sport

Vom 14. Dezember 2015 – II 450 - 260-1.13-2015/004-001 –

Das Ministerium für Inneres und Sport erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und nach Anhörung des Landesrechnungs-
hofes folgende Verwaltungsvorschrift:

_____ 
* Ändert VV vom 17. März 2005; VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2131 - 4
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Artikel 1

Die Katastrophenschutzrichtlinie 1 vom 19. März 2010 (AmtsBl. 
M-V S. 160) wird wie folgt geändert:

1.  In Nummer 1.1 Satz 1 werden die Wörter „das durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 19. Dezember 2005 (GVOBl. M-V  
S. 640)“ durch die Wörter „das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 24. Juni 2010 (GVOBl. M-V S. 318, 319)“ 
ersetzt.

2.  In Nummer 7 Satz 1 wird die Angabe „31. Dezember 2015“ 
durch die Angabe „31. Dezember 2016“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

AmtsBl. M-V 2015 S. 866 

Erste Verwaltungsvorschrift zur Änderung der 
Katastrophenschutzrichtlinie 1*

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres und Sport

Vom 14. Dezember 2015 – II 450 - 230-1.3.0-2015/007-001 –

Das Ministerium für Inneres und Sport erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und nach Anhörung des Landesrechnungs-
hofes folgende Verwaltungsvorschrift:

______ 
* Ändert VV vom 19. März 2010; VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 630 - 179
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Artikel 1

In Nummer 7 Satz 1 der Katastrophenschutzrichtlinie 2 vom  
19. März 2010 (AmtsBl. M-V S. 161), die durch die Verwaltungs-
vorschrift vom 24. März 2015 (AmtsBl. M-V S. 126) geändert 
worden ist, wird die Angabe „31. Dezember 2015“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2016“ ersetzt. 

Artikel 2

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

AmtsBl. M-V 2015 S. 867 

Zweite Verwaltungsvorschrift zur Änderung der 
Katastrophenschutzrichtlinie 2*

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres und Sport

Vom 14. Dezember 2015 – II 450 - 230-1.3.0-2015/006-001 –

Das Ministerium für Inneres und Sport erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und nach Anhörung des Landesrechnungs-
hofes folgende Verwaltungsvorschrift:

_____ 
* Ändert VV vom 19. März 2010; VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 630 - 180
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Artikel 1

1  Zu § 1 
Einrichtung der Schiedsstelle, Schiedsstellenbereiche

1.1  Der Zuständigkeitsbereich der Schiedsstelle erstreckt 
sich auf das Gebiet der Gemeinde. 

1.2  Mehrere oder sämtliche Gemeinden eines Amtes können 
eine gemeinsame Schiedsstelle bilden. Darin liegt 
zugleich eine Aufgabenübertragung im Sinne des § 127 
Absatz 4 der Kommunalverfassung. Die Zuständigkeit 
einer solchen Schiedsstelle erstreckt sich auf das Gebiet 
der beteiligten Gemeinden.

1.3  Die örtliche Zuständigkeit der Schiedsstelle und ihr Sitz 
sind ortsüblich bekannt zu geben. Bei der erstmaligen 
Einrichtung erfolgt eine Bekanntgabe des Namens und 
der Erreichbarkeit der Schiedsperson (siehe Nummer 6.4 
Satz 2).

1.4  Gemeindliche Schiedsstellen führen das Dienstsiegel 
der Gemeinde. Gemeinsame Schiedsstellen der Gemein-
den führen das Dienstsiegel des Amtes. Dabei ist uner-
heblich, ob es sich um eine gemeinsame Schiedsstelle 
aller Gemeinden oder nur einzelner Gemeinden des 
Amtes handelt. Zusätze zum gemeindlichen Dienstsie-
gel oder zum Dienstsiegel des Amtes, insbesondere 
Zusätze zur Umschrift, sind unzulässig. Bei mehreren 
Schiedsstellen einer Gemeinde oder eines Amtes unter-
scheiden sich deren Dienstsiegel in der nach § 1 Absatz 5 
Satz 1 der Kommunalen Siegelverordnung oder nach § 7 
Satz 2 der Hoheitszeichenverordnung anzubringenden 
fortlaufenden Nummer voneinander.

1.5  Das Dienstsiegel ist sorgfältig und so aufzubewahren, dass 
ein Verlust oder Missbrauch ausgeschlossen ist (vergleiche 
§ 2 Satz 1 der Kommunalen Siegelverordnung und § 7  
Satz 1 der Hoheitszeichenverordnung). Bei Verlust des 
Dienstsiegels und bei Missbrauchshandlungen sind die 
Gemeinde oder das Amt (siehe § 2 Satz 4 und 5 der Kom-
munalen Siegelverordnung und § 7 Satz 6 und 7 der 
Hoheitszeichenverordnung) und der Direktor oder die 
Direktorin des Amtsgerichts unverzüglich zu unterrichten.

1.6  Die gemeindlichen Schiedsstellen sind kraft Gesetzes 
Gütestellen im Sinne von § 15a Absatz 1 des Gesetzes, 
betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung. Das 

Verfahren für die ihnen damit zugewiesene Aufgabe der 
obligatorischen Streitschlichtung nach § 34a des 
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes ist ebenfalls 
unmittelbar im Gesetz geregelt (§§ 34b bis 34f des 
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes).

2  Zu § 2 
Besetzung der Schiedsstelle, Vertretung

2.1  Die Schiedsperson führt bei ihrer Amtsausübung die 
Bezeichnung „Schiedsfrau“ oder „Schiedsmann“.

2.2  Die Schiedsperson steht als ehrenamtlich Tätige in 
einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis (§ 11 Ab -
satz 1 Nummer 2 Buchstabe b des Strafgesetzbuches) 
und unterliegt den für Amtsträger geltenden besonderen 
Strafvorschriften.

3 Zu § 3 
 Wahl der Schiedsperson, Amtsdauer

3.1  Die Gemeinden sollen sich um die Benennung geeigne-
ter Personen bemühen und dabei vorrangig Personen 
berücksichtigen, die sich zur Übernahme des Amtes 
bereit erklärt haben. Menschen mit Behinderungen sind 
nicht aufgrund ihrer Behinderung ungeeignet.

3.2  Vor der Wahl oder Wiederwahl soll die Gemeinde die 
regionale Organisation, die sich die Wahrnehmung der 
Interessen der Schiedspersonen satzungsgemäß zum 
Ziel gesetzt hat, hören.

4 Zu § 4 
 Eignung für das Schiedsamt

  Die Schiedsperson sollte im örtlichen Zuständigkeitsbe-
reich der Schiedsstelle ihren Wohnsitz haben, Ansehen 
genießen und fähig sein, die Amtsgeschäfte ordnungsge-
mäß wahrzunehmen und den streitbefangenen Personen 
vorurteilsfrei, sachlich und besonnen zu begegnen.

5 Zu § 5 
 Bestätigung der gewählten Person durch das Gericht

5.1  Sobald die Schiedsperson gewählt ist, übersendet der 
Bürgermeister oder die Bürgermeisterin oder der Amts-
vorsteher oder die Amtsvorsteherin das Protokoll über 
die Wahl dem Direktor oder der Direktorin des zuständi-

Verwaltungsvorschrift zum Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz

Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums

Vom 14. Dezember 2015 – III 350/3180-4 SH/4 –

VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 304 - 3

Aufgrund des § 55 des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes vom 13. September 1990 (GBl. I Nr. 61 S. 1527; BGBl. 1990 II  
S. 1153), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. November 2015 (GVOBl. M-V S. 462) geändert worden ist, erlässt das 
Justizministerium im Benehmen mit dem Innenministerium, hinsichtlich der Kostenregelungen im Benehmen mit dem Finanzministe-
rium zur Ausführung des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes folgende Verwaltungsvorschrift:
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gen Amtsgerichts zum Zwecke der Bestätigung. Alle 
weiteren Vorgänge über die Wahl und die Person des 
Gewählten sind beizufügen.

5.2  Die Verfügung, durch die eine Bestätigung versagt wird, 
ist schriftlich zu begründen und dem oder der Gewählten 
zuzustellen. Dem Bürgermeister oder der Bürgermeiste-
rin oder dem Amtsvorsteher oder der Amtsvorsteherin ist 
die Entscheidung ohne Begründung bekannt zu geben. 
Es ist unverzüglich eine Neuwahl zu veranlassen.

6 Zu § 6 
 Verpflichtung der Schiedsperson auf ihr Amt

6.1  Die Wahl begründet noch nicht die Befugnis zur Amts-
ausübung. Dazu bedarf es der Berufung in das Amt und 
der Verpflichtung durch den Direktor oder die Direktorin 
des Amtsgerichts. Dabei ist zugleich über geltend 
gemachte Ablehnungsgründe zu entscheiden (§ 7 des 
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes). Mit ihrer 
Berufung beginnt die Amtszeit der Schiedsperson.

6.2  Die Schiedsperson wird nur verpflichtet, nicht vereidigt. 
Vor der Verpflichtung belehrt der Direktor oder die 
Direktorin des Amtsgerichts die Schiedsperson in ange-
messener Weise über ihre Aufgaben und Pflichten. 
Anschließend verpflichtet er oder sie die Schiedsperson, 
ihre Aufgaben gewissenhaft und unparteiisch wahrzu-
nehmen und über ihre Verhandlungen und die Verhält-
nisse der Parteien, soweit sie ihr amtlich bekannt gewor-
den sind, Verschwiegenheit zu wahren.

6.3 Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen.

6.4  Der Direktor oder die Direktorin des Amtsgerichts teilt 
dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin oder dem 
Amtsvorsteher oder der Amtsvorsteherin sowie der 
Schiedsperson die Berufung und ihre Verpflichtung 
schriftlich mit. Der Name der Schiedsperson und ihre 
Erreichbarkeit sind anschließend ortsüblich bekannt zu 
machen. Die Aufnahme in die Internetpräsentation der 
Gemeinde oder des Amtes ist wünschenswert.

6.5  Wird eine Schiedsperson wiedergewählt und übt sie ihr 
Amt ohne Unterbrechung weiter aus, bedarf es keiner 
erneuten Verpflichtung. Auch die Wiederwahl ist mit 
dem Namen der Schiedsperson und ihrer Erreichbarkeit 
ostüblich bekannt zu machen und gegebenenfalls in der 
Internetpräsentation zu berücksichtigen.

7 Zu § 7 
 Ablehnung und Niederlegung des Amtes

7.1  Die Niederlegung des Amtes ist dem Direktor oder der 
Direktorin des Amtsgerichts gegenüber schriftlich oder 
zu Protokoll der Geschäftsstelle des Amtsgerichts unter 
Angabe der Gründe zu erklären.

7.2  Die Entscheidung des Direktors oder der Direktorin des 
Amtsgerichts über die Befugnis zur Ablehnung oder 
Niederlegung ist schriftlich zu begründen und dem oder 
der Betroffenen zuzustellen. Der Bürgermeister oder die 

Bürgermeisterin oder der Amtsvorsteher oder die Amts-
vorsteherin erhält eine Abschrift der Entscheidung.

7.3  Bis zur Entscheidung des Direktors oder der Direktorin 
des Amtsgerichts über die Berechtigung zur Niederle-
gung hat die Schiedsperson ihr Amt weiterzuführen.

8 Zu § 8 
 Amtsenthebung der Schiedsperson

  Die Entscheidung über die Amtsenthebung ist schriftlich 
zu begründen und der Schiedsperson zuzustellen. Der 
Bürgermeister oder die Bürgermeisterin oder der Amts-
vorsteher oder die Amtsvorsteherin erhält eine Abschrift 
der Entscheidung ohne Begründung.

9 Zu § 9 
 Aufsicht über die Schiedsperson

9.1  Die Schiedsperson untersteht in ihrer Tätigkeit im 
Bereich des Schlichtungsverfahrens der dienstlichen 
und fachlichen Aufsicht des Direktors oder der Direkto-
rin des Amtsgerichts, in dessen Bezirk die Schiedsstelle 
ihren Sitz hat. In allen Angelegenheiten, die diese Tätig-
keit betreffen, wendet sie sich bei Bedarf an den Direk-
tor oder die Direktorin des Amtsgerichts.

9.2  In allen übrigen Angelegenheiten, insbesondere wegen 
der erforderlichen Sachmittel und der Beitreibung von 
Kosten und Ordnungsgeldern, wendet sich die Schieds-
person an die Gemeinde. Die Gemeinde erteilt ihre 
Zustimmung zu Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung 
und zur Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen, wie 
zum Beispiel Beratungen der Interessenvertretung.

9.3  Der Direktor oder die Direktorin des Amtsgerichts soll 
bei Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Jahre, eine 
Dienstbesprechung mit den Schiedspersonen durchfüh-
ren. Bei besonderem Bedürfnis können außerordentliche 
Besprechungen abgehalten werden, auch für mehrere 
Amtsgerichtsbezirke gemeinsam.

9.4  Die Schiedspersonen sind verpflichtet, sich mit den Auf-
gaben ihres Amtes vertraut zu machen und sich darin 
fortzubilden.

9.5  Der Direktor oder die Direktorin des Amtsgerichts und 
der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin oder der 
Amtsvorsteher oder die Amtsvorsteherin unterrichten 
sich gegenseitig über Sachverhalte, die zu einem dienst-
aufsichtlichen Einschreiten gegenüber einer Schiedsper-
son führen können.

10 Zu § 10 
 Geschäftsunterlagen der Schiedsstelle

10.1 Jahresübersicht

10.1.1  Die Schiedsstelle reicht dem Direktor oder der Direkto-
rin des für sie zuständigen Amtsgerichts bis zum 31. Ja -
nuar eines jeden Jahres eine Aufstellung gemäß Anla-
ge 1a über die Zahl der Verfahren des Vorjahres sowie Anl. 1a
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die Namen der Schiedspersonen gemäß Anlage 1b ein 
(Jahresbericht). Tätigkeiten außerhalb eines förmlichen 
Verfahrens sind gesondert zu erfassen. Sind während des 
Berichtszeitraumes keine Verfahren angefallen, ist eine 
Fehlanzeige erforderlich. Die Anlagen 1a und 1b sind 
Bestandteil dieser Verwaltungsvorschrift.

10.1.2  Die Ergebnisse sind bei dem Amtsgericht in eine Über-
sicht gemäß Anlage 2, die Bestandteil dieser Verwal-
tungsvorschrift ist, aufzunehmen. Die Direktoren oder 
Direktorinnen der Amtsgerichte legen die Übersicht bis 
zum 15. Februar eines jeden Jahres dem Präsidenten 
oder der Präsidentin des Landgerichts vor.

10.1.3  Der Präsident oder die Präsidentin des Landgerichts 
lässt für seinen oder ihren Bezirk die Übersichten in 
gleicher Weise zusammenstellen.

10.1.4  Die Präsidenten oder Präsidentinnen der Landgerichte 
reichen die erstellten Übersichten bis zum 1. März eines 
jeden Jahres bei dem Präsidenten oder der Präsidentin 
des Oberlandesgerichts ein, der oder die dem Justizmi-
nisterium eine Gesamtübersicht bis zum 31. März vor-
legt.

10.2 Amtliche Bücher und Schriftgut

10.2.1  Das Protokollbuch und das Kassenbuch sollen dauerhaft 
gebunden sein. Die einzelnen Blätter sind fortlaufend 
mit Seitenzahlen zu versehen. Anstelle eines dauerhaft 
gebundenen Buches darf ein Loseblattprotokollbuch 
verwendet werden. Auch die einzelnen Blätter des Lose-
blattbuchs sind mit fortlaufenden Seitenzahlen zu verse-
hen. Sind vorgelegte Vollmachtsurkunden als Anlage 
zum Protokoll zu nehmen (§ 31 Absatz 4 des Schieds-
stellen- und Schlichtungsgesetzes), ist das dauerhaft 
gebundene Protokollbuch durch ein Loseblattprotokoll-
buch zu ergänzen. Im dauerhaft gebundenen Protokoll-
buch ist an entsprechender Stelle ein Hinweis darauf 
aufzunehmen.

10.2.2  Die Bücher beschafft die Gemeinde, in der die Schieds-
stelle ihren Sitz hat. Auf einem Vorblatt der Bücher sind 
die Schiedsstelle, für die das Buch bestimmt ist, und die 
genaue Anzahl der Seiten zu bezeichnen.

10.2.3  Die Schiedsperson hat die amtlichen Bücher sorgfältig 
zu führen und sicher aufzubewahren. Blätter dürfen aus 
den Büchern nicht entfernt werden. Es darf nicht radiert 
werden. Durchstreichungen sind so vorzunehmen, dass 
das Durchgestrichene noch leserlich bleibt. Die Strei-
chungen sind als solche zu kennzeichnen und zu unter-
schreiben.

10.2.4  Die Schiedsperson hat ein abgeschlossenes Buch unver-
züglich bei dem Direktor oder der Direktorin des Amts-
gerichts einzureichen. Mit dem Buch ist zu den Geschäf-
ten vorhandenes sonstiges Schriftgut einzureichen. Nach 
Abschluss des Protokollbuchs oder Kassenbuchs hat der 
Direktor oder die Direktorin des Amtsgerichts hinter der 
letzten Eintragung im Vorblatt (siehe Nummer 10.2.6) 
den Abschluss zu vermerken.

10.2.5 In das Protokollbuch sind aufzunehmen:

 a)  Protokolle über vor der Schiedsperson geschlossene 
Vergleiche oder Vermerke über das Nichtzustande-
kommen eines Vergleichs in Verfahren der freiwilli-
gen außergerichtlichen Streitschlichtung (§ 31 des 
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes),

 b)  Vermerke über die Erteilung von Ausfertigungen des 
Protokolls (§ 33 Absatz 3 des Schiedsstellen- und 
Schlichtungsgesetzes),

 c)  Vermerke über die Erteilung von Vollstreckungs-
klauseln nach Benachrichtigung durch das zuständi-
ge Amtsgericht (§ 34 Absatz 3 des Schiedsstellen- 
und Schlichtungsgesetzes),

 d)  Vermerke über die Ausstellung von Erfolglosigkeits-
bescheinigungen in Verfahren der obligatorischen 
außergerichtlichen Streitschlichtung (§ 34c des 
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes),

 e)  Vermerke über die Ausstellung von Bescheinigun-
gen über die Erfolglosigkeit des Sühneversuchs in 
Strafsachen (§ 39 des Schiedsstellen- und Schlich-
tungsgesetzes).

10.2.6  Dem Protokollbuch ist ein Vorblatt gemäß Anlage 3, die 
Bestandteil dieser Verwaltungsvorschrift ist, vorzuhef-
ten. Das Vorblatt ist laufend zu führen. Sofern das Proto-
kollbuch in dauerhaft gebundener Form geführt wird, 
gilt Nummer 10.2.1 entsprechend. (Zu den Eintragungen 
in das Vorblatt siehe die Anleitung zu Anlage 3.)

10.2.7 Das Amtsgericht kann vernichten:

 a) das Protokollbuch mit Vorblatt nach 30 Jahren,

 b)  das Kassenbuch und die Sammlung der Kostenrech-
nungen nach zehn Jahren.

  Die Frist beginnt mit dem Tag der letzten Eintragung.  
Sonstiges Schriftgut ist zwei Jahre lang aufzubewahren.

10.2.8  Der Direktor oder die Direktorin des Amtsgerichts prüft 
das Protokollbuch mit Vorblatt, das Kassenbuch und die 
Sammlung der Kostenrechnungen im Abstand von 
höchstens vier Jahren. Außerordentliche Prüfungen sol-
len aus besonderem Anlass vorgenommen werden. Wenn 
die Schiedsstelle neu errichtet oder neu besetzt worden 
ist, soll die erste Prüfung spätestens nach Ablauf eines 
halben Jahres erfolgen.

  Über die Prüfung ist eine Niederschrift aufzunehmen, in 
der die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung festzuhal-
ten und Beanstandungen von größerem Gewicht aufzu-
führen sind. Prüfungsfeststellungen von geringer Bedeu-
tung können – falls eine Schiedsperson anwesend ist – 
im Laufe der Prüfung durch mündliche Besprechung 
erledigt werden. Die Schiedsperson erhält eine Abschrift 
der Prüfungsniederschrift.

  Reisekosten, die dem Direktor oder der Direktorin des 
Amtsgerichts bei der Prüfung der Geschäfts- und Kas-

Anl. 1b

Anl. 2

Anl. 3
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senführung der Schiedsstelle entstehen, werden aus Mit-
teln der Justizverwaltung bestritten.

11 Zu § 11 
 Verschwiegenheitspflicht

11.1  Eine Ausnahme von der Verschwiegenheitspflicht be -
steht nur für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr und 
für Tatsachen, die allgemein bekannt sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Dieses 
gilt auch im Verhältnis zur anderen Partei. Eine Schieds-
person darf zum Beispiel ein ärztliches Zeugnis, mit 
dem ein Beteiligter sein Nichterscheinen zur Schlich-
tungsverhandlung entschuldigt, ohne dessen Zustim-
mung der anderen Partei nicht zugänglich machen.

11.2  Ohne Genehmigung des Direktors oder der Direktorin 
des Amtsgerichts darf eine Schiedsperson über Angele-
genheiten, auf die sich ihre Verschwiegenheitspflicht 
bezieht, weder vor Gericht noch außergerichtlich Aussa-
gen machen oder sonst mündliche oder schriftliche 
Erklärungen abgeben. Die Genehmigung soll erteilt 
werden, wenn der oder die durch die Schweigepflicht 
Geschützte zustimmt.

11.3  Die Schiedsperson hat auch dafür Sorge zu tragen, dass 
ihre Bücher und sonstigen Unterlagen unbefugten Drit-
ten nicht zur Kenntnis gelangen können. Die Gemeinde 
oder das Amt stellt die ordnungsgemäße Verwahrung der 
Unterlagen sicher.

11.4  Private Rechner dürfen genutzt werden, sofern die jeder-
zeitige Beachtung der Vorschriften des Landesdaten-
schutzgesetzes sichergestellt ist. Die in den Rechner 
eingegebenen Daten sind vor dem unbefugten Zugriff 
Dritter, einschließlich der Familienangehörigen der 
Schiedsperson, zu schützen. Datenträger sind sicher zu 
verwahren. 

  Der Wortlaut des Landesdatenschutzgesetzes ist über 
das Internet unter folgender Adresse einsehbar:

 http://www.landesrecht-mv.de

12 Zu § 12 
 Kostenträger, Haftung

12.1  Zu den von der Gemeinde zu tragenden Kosten gehören 
insbesondere:

12.1.1  Ausgaben für einen geeigneten, möglichst barrierefreien 
Amtsraum einschließlich der Kosten für eine mögliche 
Haftpflichtversicherung wegen Verletzung der Verkehrs-
sicherungspflicht. Kann die Gemeinde einen Amtsraum 
nicht zur Verfügung stellen und benutzt die Schiedsper-
son deshalb die eigene Wohnung oder andere ihr zur 
Verfügung stehende Räumlichkeiten, so hat die Gemein-
de ihr auf Verlangen eine angemessene Aufwandsent-
schädigung zu gewähren und die Kosten der Haftpflicht-
versicherung zu erstatten;

12.1.2  Ausgaben für die Beschaffung der amtlichen Bücher, 
des Dienstsiegels, der zur Geschäftsführung notwendi-

gen Vordrucke und der Bücher, die die gesetzlichen Vor-
schriften und die dienstlichen Anweisungen enthalten, 
sowie die Kosten für Fachbücher zur Aus- und Fortbil-
dung und für den Bezug der Schiedsamtszeitung;

12.1.3  Auslagen für den dienstlichen Schriftverkehr und dienst-
liche Telefonate mit Behörden, insbesondere mit der 
Gemeinde und dem Direktor oder der Direktorin des 
Amtsgerichts;

12.1.4  Vergütungen für Dienstreisen und Dienstgänge zur Ver-
pflichtung (§ 6 des Schiedsstellen- und Schlichtungsge-
setzes), zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung und 
zur Vorlage der Bücher bei dem Direktor oder der Direk-
torin des Amtsgerichts zum Zwecke der Prüfung sowie 
zu Dienstbesprechungen; im Übrigen die Vergütung für 
genehmigte Dienstreisen und Dienstgänge in entspre-
chender Anwendung der beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten sowie die Erstattung von Verdienstausfall in entspre-
chender Anwendung des Justizvergütungs- und Entschä-
digungsgesetzes; 

  Der Wortlaut des Justizvergütungs- und Entschädigungs-
gesetzes ist über das Internet unter folgender Adresse 
einsehbar:

 http://www.gesetze-im-internet.de

12.1.5  Aufwendungen für Maßnahmen, die dazu dienen, die 
Schiedsperson mit ihren Aufgaben vertraut zu machen; 
hierzu zählt auch der Beitrag für die Zentralorganisation, 
die sich die Wahrnehmung der Interessen und die Aus- 
und Weiterbildung der Schiedspersonen satzungsgemäß 
zum Ziel gesetzt hat;

12.1.6  nicht beitreibbare Auslagen der Schiedsperson, zum 
Beispiel Auslagen, die die Verfahrensbeteiligten zu tra-
gen haben und nicht entrichten, mit Ausnahme der 
Dokumentenpauschale;

12.1.7  Aufwendungen für den Versicherungsschutz gegen Per-
sonenschäden, der der Schiedsperson nach § 2 Absatz 1 
Nummer 10a des Siebten Buches Sozialgesetzbuch zu 
gewähren ist.

12.2  Vom Land sind die Kosten für Sachschäden zu erstatten, 
die der Schiedsperson bei Ausübung ihres Dienstes ent-
standen sind, soweit sie den Schaden nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht hat und von Dritten kei-
nen Ersatz erlangen kann.

12.3  Schäden aus Amtspflichtverletzungen im Rahmen der 
Schiedstätigkeit sind der geschädigten Person bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen vom Land – Justizministerium – 
zu erstatten, und zwar aus dem Kapitel 0901 Titel 681.01 
(Entschädigungen, Ersatzleistungen und Abfindungen).

13 Zu § 13 
 Sachliche Zuständigkeit

13.1  Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten im Sinne des § 13 des 
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes sind Streitig-
keiten, die im Falle einer gerichtlichen Auseinanderset-
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zung von den Amtsgerichten, Landgerichten und Ober-
landesgerichten nach den Vorschriften der Zivilprozess-
ordnung entschieden werden müssen.

13.2  Insbesondere über vermögensrechtliche Ansprüche kann 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten eine Schlichtungs-
verhandlung vor der Schiedsstelle stattfinden. Vermö-
gensrechtlich ist ein Anspruch, wenn er auf Zahlung von 
Geld oder auf eine in Geld schätzbare Leistung gerichtet 
ist oder auf einem Rechtsverhältnis beruht, das die Leis-
tung von Geld oder geldwerten Sachen oder Rechten 
zum Gegenstand hat. Danach sind zum Beispiel vermö-
gensrechtlich die Ansprüche aus Rechtsgeschäften des 
täglichen Lebens, auf Schadensersatz, Schmerzensgeld, 
Herausgabe, Beachtung der Hausordnung oder Wahrung 
nachbarrechtlicher Belange.

13.3  Nicht in die Zuständigkeit der Schiedsstelle fallen dage-
gen:

 a)  Streitigkeiten des bürgerlichen Rechts, die den 
Familienstand oder die Personenrechte betreffen 
(zum Beispiel Ehesachen, Lebenspartnerschaftssa-
chen, Feststellung des Rechtsverhältnisses zwischen 
Eltern und Kindern, Angelegenheiten der elterlichen 
Sorge, Vormundschaftssachen, Namensstreitigkei-
ten),

 b)  Streitigkeiten, für die die Gerichte der Arbeitsge-
richtsbarkeit zuständig sind,

 c)  Streitigkeiten, an denen Behörden oder Organe des 
Bundes, eines Landes, der Gemeinden und Land-
kreise sowie der Körperschaften, Anstalten oder 
Stiftungen des öffentlichen Rechts als Partei betei-
ligt sind,

 d)  Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(zum Beispiel Betreuungssachen, Grundbuch-, Erb-
scheins- und Nachlass-, Wohnungseigentums-, 
registerrechtliche Angelegenheiten).

 Siehe auch Nummern 18 und 19.

14 Zu § 14 
 Zweck des Verfahrens

14.1  Aufgabe der Schiedsstelle ist die gütliche Schlichtung 
streitiger Rechtsangelegenheiten. Sie ist kein Gericht 
oder Schiedsgericht und zu einer Entscheidung nicht 
berufen. Der Schiedsstelle ist es untersagt, einen 
Schiedsspruch zu fällen, auch wenn beide Parteien sie 
darum ersuchen und den Spruch vorab als verbindlich 
akzeptieren wollen. Zwang zur Einigung darf nicht aus-
geübt werden.

14.2  Die Schiedsperson muss innerhalb und außerhalb der 
Schlichtungsverhandlung stets unparteiisch sein. Anteil-
nahme an den zu verhandelnden Sachen, die geduldige 
Bereitschaft, den Beteiligten zuzuhören und auf ihr Vor-
bringen einzugehen, die Herstellung einer ruhigen und 
sachlichen Atmosphäre sowie zurückhaltendes Auftre-

ten der Schiedsperson sind die besten Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Tätigkeit.

14.3  Die Schiedsperson wird nur auf schriftlichen oder zu 
Protokoll der Schiedsstelle erklärten Antrag einer der an 
der Streitigkeit beteiligten Personen tätig. (Zum Inhalt 
des Antrages siehe Nummern 21 und 22.)

14.4  Die Schiedsperson kann als Teil eines aufzunehmenden 
Vergleichs Erklärungen und Verträge zu Protokoll neh-
men, es sei denn, dass zu ihrer Gültigkeit die notarielle 
Form vorgeschrieben ist, wie zum Beispiel für einen 
Grundstückskaufvertrag (§ 311b des Bürgerlichen 
Gesetzbuches – nachfolgend BGB genannt). Außerhalb 
eines im Schlichtungsverfahren aufzunehmenden Ver-
gleichs dürfen Beurkundungen nicht vorgenommen 
werden.

14.5  Die Schiedsperson ist nicht befugt, Unterschriften zu 
beglaubigen. Bescheinigungen darf sie nur im Rahmen 
ihrer durch das Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz 
gegebenen Zuständigkeit ausstellen. Zur Beglaubigung 
der Abschrift einer Urkunde ist die Schiedsperson nur 
befugt, wenn es sich um eine Urkunde handelt, die sie 
selbst oder die eine Schiedsperson ausgestellt hat, deren 
Bücher sie verwahrt.

15 Zu § 15 
 Örtliche Zuständigkeit, Zuständigkeitsvereinbarung

  Wohnt der Antragsgegner oder die Antragsgegnerin nicht 
im Zuständigkeitsbereich der Schiedsstelle, kann die 
Schiedsperson nur tätig werden, wenn die Beteiligten ihre 
Zuständigkeit ausdrücklich vereinbaren. Dazu müssen 
die Beteiligten ihr Einverständnis gegenüber der an sich 
unzuständigen Schiedsstelle schriftlich oder persönlich 
zu Protokoll erklären. In diesem Fall muss der Antragstel-
ler oder die Antragstellerin der Schiedsperson die schrift-
liche Zustimmung des Antragsgegners oder der Antrags-
gegnerin vorlegen. Es genügt, wenn sich die Zustimmung 
aus einem Brief ergibt. Ohne die schriftliche Einverständ-
niserklärung des Antragsgegners oder der Antragsgegne-
rin darf kein Termin anberaumt werden.

16 Zu § 16 
 Verfahrenssprache

16.1  Nicht nur die mündliche Verhandlung findet in deutscher 
Sprache statt. Auch außerhalb der Verhandlung sind 
schriftlich oder mündlich abzugebende Erklärungen der 
Parteien in deutscher Sprache zu verfassen. Wird im Ein-
verständnis der Parteien die Schlichtungsverhandlung 
ganz oder zum Teil in einer anderen Sprache geführt, 
weil die Schiedsperson die fremde Sprache der Parteien 
beherrscht, ist das Protokoll gleichwohl in deutscher 
Sprache zu fertigen.

16.2  Eine Partei, die der deutschen Sprache nicht soweit 
mächtig ist, dass sie sich an der Verhandlung beteiligen 
kann, hat das Recht auf Hinzuziehung eines Dolmet-
schers, sofern kein sprachkundiger Beistand zur Verfü-
gung steht.
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16.3  Die Auswahl des Dolmetschers erfolgt durch die 
Schiedsstelle. Grundlage für die Auswahl sollte das bei 
dem Präsidenten oder der Präsidentin des Oberlandesge-
richts Rostock in elektronischer Form und zur Einsicht 
für jedermann geführte Verzeichnis der in Mecklenburg-
Vorpommern öffentlich bestellten Dolmetscher und 
Übersetzer sein. Das Dolmetscher- und Übersetzerver-
zeichnis mit den darin enthaltenen personenbezogenen 
Daten kann auch über die bundesweite Dolmetscher- 
und Übersetzerdatenbank im Internet eingesehen wer-
den (www.gerichts-dolmetscher.de), soweit die Einwil-
ligung des sie betreffenden Dolmetschers oder der sie 
betreffenden Dolmetscherin oder des Übersetzers oder 
der Übersetzerin erteilt wurde.

16.4  Eine Partei, die hör- oder sprachbehindert ist, hat das 
Recht auf Hinzuziehung eines Gebärdensprachdolmet-
schers oder auf Verwendung anderer geeigneter Kom-
munikationshilfen. Die Schiedsstelle wählt den Gebär-
densprachdolmetscher aus oder stellt in erforderlichem 
Umfang die Verständigung mit anderen geeigneten 
Kommunikationshilfen sicher. Für die Auswahl des 
Gebärdensprachdolmetschers gilt Nummer 16.3 ent-
sprechend. Daneben kann sich die Schiedsstelle des 
Dolmetscherdienstes beim Gehörlosen Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern e. V. bedienen.

16.5  Die Hinzuziehung eines Dolmetschers ist grundsätzlich 
davon abhängig zu machen, dass der Antragsteller oder 
die Antragstellerin gemäß § 48 Absatz 2 des Schiedsstel-
len- und Schlichtungsgesetzes einen ausreichenden wei-
teren Auslagenvorschuss entrichtet (siehe auch § 51 
Absatz 2 des Schiedsstellen- und Schlichtungsgeset-
zes).

16.6  Wird der Antrag auf Hinzuziehung eines Dolmetschers 
erst in der Schlichtungsverhandlung gestellt, so ist die 
Verhandlung zu unterbrechen und ein neuer Termin 
anzuberaumen, sobald ein Dolmetscher bestimmt und 
der Auslagenvorschuss gezahlt ist.

17 Zu § 17 
 Ausschluss von der Amtsausübung

17.1  Die Schiedsperson prüft in jedem Einzelfall, ob sie von 
der Ausübung ihres Amtes ausgeschlossen ist. In diesem 
Fall darf sie nicht tätig werden. Das Schlichtungsverfah-
ren wird dann von ihrem Vertreter geführt.

17.2  Verwandt sind Personen, die voneinander in gerader 
Linie abstammen (zum Beispiel Urgroßeltern, Großel-
tern, Eltern, Kinder, Enkel, vergleiche § 1589 Satz 1 
BGB). Ebenfalls verwandt sind Personen, die in der Sei-
tenlinie von einem Elternteil abstammen (zum Beispiel 
eigene Geschwister, Onkel, Tanten, Nichten und Neffen, 
vergleiche § 1589 Satz 2 BGB).

  Verschwägert ist eine Person mit den Verwandten ihres 
Ehegatten oder Lebenspartners (Schwiegereltern, 
Schwager, Schwägerin). Keine Schwägerschaft besteht 
zwischen den Verwandten beider Familien. Die Schwä-
gerschaft beginnt mit Eheschließung oder Begründung 
der Lebenspartnerschaft und dauert bei Auflösung der 

Ehe oder Lebenspartnerschaft fort (vergleiche § 1590 
BGB und § 11 des Lebenspartnerschaftsgesetzes).

  Die Verwandtschaft oder Schwägerschaft kann auch 
durch eine Adoption vermittelt sein. Der Minderjährige, 
der als Kind angenommen wird, erlangt kraft Gesetzes 
die Stellung eines ehelichen Kindes des Annehmenden, 
sodass mit dem Annehmenden und dessen Verwandten 
ein Verwandtschaftsverhältnis entsteht, während bisheri-
ge Verwandtschaftsverhältnisse erlöschen (§§ 1754, 
1755 BGB und § 9 Absatz 7 des Lebenspartnerschafts-
gesetzes, vergleiche aber § 1756 BGB). Als Kind kann 
auch ein Erwachsener angenommen werden. In diesem 
Falle ist grundsätzlich das Verwandtschaftsverhältnis 
auf den Annehmenden und den Angenommenen be -
schränkt; die bisherigen Verwandtschaftsverhältnisse 
bleiben grundsätzlich bestehen (§ 1770 BGB).

17.3  Die Schiedsperson soll bei gegebenem Anlass auch in 
anderen Fällen prüfen, ob sie zu einem der Beteiligten 
oder zu dem Streitgegenstand in einem Verhältnis steht, 
das ihre Unvoreingenommenheit oder Unbefangenheit 
beeinträchtigt. Ist dies der Fall, soll sie die Sache ihrem 
Vertreter überlassen. Ein Anlass dafür kann zum Bei-
spiel bei sonstigen Verwandtschaftsverhältnissen, bei 
Freundschaft oder Feindschaft zu einem Beteiligten oder 
bei Erlangung unmittelbarer Vorteile oder Nachteile aus 
der Amtstätigkeit gegeben sein oder wenn die Schieds-
person vermutet, dass sie aufgrund ihrer Amtstätigkeit 
Vorteile erlangen wird oder Nachteile befürchten muss.

18 Zu § 18 
 Verfahrenshinderungsgründe

18.1  Vereinbarungen im Sinne von § 18 Absatz 1 Nummer 1 
des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes sind zum 
Beispiel alle Verträge, die zum Erwerb von Grundstü-
cken abgeschlossen werden sollen; sie bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der notariellen Beurkundung.

18.2  Der Antragsteller oder die Antragstellerin eines Schlich-
tungsverfahrens ist schon bei der Antragstellung zu 
befragen, ob in derselben Angelegenheit ein Rechtsstreit 
vor einem Gericht anhängig ist. Falls diese Frage bejaht 
wird, lehnt die Schiedsperson ein Tätigwerden ab.

19 Zu § 19 
 Ablehnung der Verfahrenseinleitung

19.1  Da die Schiedsperson nicht die Aufgabe hat, Entschei-
dungen irgendwelcher Art zu treffen, sondern Hilfe bei 
der gütlichen Beilegung von Streitigkeiten des täglichen 
Lebens leisten soll, hat sie sich einer Amtstätigkeit in 
Angelegenheiten zu enthalten, bei denen eine notwendi-
ge Klärung von Rechtsproblemen im Vordergrund steht.

19.2  Betrifft die Angelegenheit einen unübersichtlichen oder 
in zahlreiche Einzelprobleme aufgegliederten Sachver-
halt oder macht der Antragsgegner oder die Antragsgeg-
nerin bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten Gegen-
rechte geltend (er oder sie erklärt zum Beispiel die Auf-
rechnung oder behauptet, er oder sie habe gegen den 
Antragsteller oder die Antragstellerin eine fällige Geld-
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forderung), soll die Schiedsperson von ihrem Ableh-
nungsrecht Gebrauch machen. Zu den sachlich oder 
rechtlich schwierig zu beurteilenden Angelegenheiten 
gehören zumeist ungeklärte Rechtsverhältnisse an 
Grundstücken, grundstücksgleichen und dinglichen 
Rechten sowie sonstige ungeklärte Eigentumsverhält-
nisse, erbrechtliche Ansprüche, Ansprüche aus dem 
Miet- oder Pachtrecht und der Höhe nach erhebliche 
Schadensersatzansprüche, denen ein komplizierter 
Sachverhalt zu Grunde liegt.

20 Zu § 20 
 Tätigkeit außerhalb des Schiedsstellenbereichs

  Die Schiedsperson muss nicht in ihrem Amtsraum tätig 
werden. Sie ist aber an die Grenzen ihres Amtsbezirkes 
gebunden. An einem Ort außerhalb dieses Bezirks darf 
sie in der Regel keine Amtstätigkeit entfalten. Die Inau-
genscheinnahme an einem Ort, der außerhalb des 
Zuständigkeitsbereiches der Schiedsstelle liegt, sollte 
die Ausnahme sein.

21 Zu § 21 
 Antrag auf Verfahrenseinleitung

21.1  Das Schlichtungsverfahren wird durch die Schiedsper-
son eingeleitet, nachdem ihr ein ordnungsgemäßer 
Antrag vorliegt. Ist ein schriftlich gestellter Antrag in 
wesentlichen Punkten unvollständig, hat die Schiedsper-
son für eine Ergänzung Sorge zu tragen.

21.2  Ist die Schiedsstelle für die Angelegenheit sachlich nicht 
zuständig oder liegen Ablehnungsgründe vor (siehe  
§§ 13, 18 und 19 des Schiedsstellen- und Schlichtungs-
gesetzes), weist die Schiedsperson den Antragsteller 
oder die Antragstellerin darauf hin und nimmt den 
Antrag nicht auf oder weist in einem Schreiben an den 
Antragsteller unter Bezugnahme auf die Gründe den 
Antrag zurück.

21.3  Gegen den Widerspruch des Antragsgegners oder der 
Antragsgegnerin kann der Antrag nicht mehr zurückge-
nommen werden, wenn die Schlichtungsverhandlung 
bereits begonnen hat, das heißt, in die Erörterung der 
Sache eingetreten worden ist.

21.4  Jedes erfolglose Schlichtungsverfahren (Antragsrück-
nahme, kein Abschluss einer den Streit beendenden Ver-
einbarung, Ausbleiben einer Partei im Schlichtungster-
min) kann wiederholt werden, allerdings verbunden mit 
der Inrechnungstellung neuer Kosten und nur mit Zustim-
mung des Antragsgegners oder der Antragsgegnerin.

22 Zu § 22 
 Form und Inhalt des Antrags

22.1  Die Angaben, die der Antrag nach § 22 Absatz 1 Satz 2 
des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes enthalten 
muss, sollen die Schiedsperson in die Lage versetzen, 
schon bei der Antragstellung die örtliche und sachliche 
Zuständigkeit zu prüfen, um festzustellen, ob Ausschlie-
ßungs- oder Ablehnungsgründe vorliegen.

22.2  Wohnen die Parteien nicht in demselben Schiedsstellenbe-
zirk, kann der Antragsteller oder die Antragstellerin sich 
wegen seines oder ihres Antrags an die für seinen oder 
ihren Wohnort zuständige Schiedsstelle wenden. Diese hat 
den Antrag im Wege der Amtshilfe aufzunehmen und ihn 
unverzüglich mitsamt einem etwa bereits gezahlten Kos-
tenvorschuss (siehe § 48 des Schiedsstellen- und Schlich-
tungsgesetzes) an die zuständige Schiedsstelle zu übersen-
den. Dabei kann sie sich, wenn die Anschrift der zuständi-
gen Schiedsstelle nicht bekannt ist, der Vermittlung des 
für sie oder für die auswärtige Schiedsstelle zuständigen 
Direktors oder der Direktorin des Amtsgerichts bedienen.

23 Zu § 23 
 Terminbestimmung, Ladung

23.1  Steht eine Partei unter elterlicher Sorge oder Vormund-
schaft oder ist ein Betreuer für sie bestellt, ist die Ladung 
dem gesetzlichen Vertreter zuzustellen. Bei mehreren 
gesetzlichen Vertretern genügt die Zustellung an einen 
von ihnen. Eltern als gesetzliche Vertreter ihres Kindes 
können zusammen geladen werden, wenn sie eine 
gemeinsame Wohnung haben. Ist für eine Partei ein 
Betreuer bestellt, ist die Ladung grundsätzlich dem 
Betreuten selbst und ferner dem Betreuer dann zuzustel-
len, wenn die Streitigkeit von seinem Aufgabenkreis 
umfasst ist. Vormund oder Betreuer sind mit der Ladung 
zu bitten, bei Erscheinen ihre Bestallungsurkunde vor-
zulegen. Bei ausländischen Parteien ist zu beachten, 
dass der Eintritt der Volljährigkeit vom deutschen Recht 
abweichen kann. Auskunft dazu kann beim Direktor 
oder der Direktorin des Amtsgerichts eingeholt werden. 
Sofern es der Sachverhaltsklärung dient, kann in der 
Ladung um persönliches Erscheinen des Minderjährigen 
oder Betreuten gebeten werden. Ist eine Partei blind oder 
sehbehindert, ist ihr auf Verlangen die Ladung in einer 
für sie wahrnehmbaren Form zugänglich zu machen.

23.2  Zugleich mit der Ladung erhält der Antragsgegner oder 
die Antragsgegnerin eine Abschrift des Antrags, damit er 
oder sie Gelegenheit hat, sich auf die Schlichtungsver-
handlung vorzubereiten. Mit der Ladung weist die 
Schiedsperson auf Folgendes hin:

 a)  die Pflicht zum persönlichen Erscheinen und – wenn 
Anlass dazu besteht – auf die nach § 28 Satz 2 des 
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes ausnahms-
weise bestehende Möglichkeit, sich vertreten zu las-
sen,

 b)  die Pflicht, Verhinderungsgründe anzuzeigen und 
glaubhaft zu machen (§ 23 Absatz 4 Satz 2 des 
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes),

 c)  die Möglichkeit der Verhängung eines Ordnungsgel-
des im Falle unentschuldigten Ausbleibens (§ 24 
Absatz 2 des Schiedsstellen- und Schlichtungsgeset-
zes) sowie

 d)  die Notwendigkeit, die Angaben zur Person in der 
Schlichtungsverhandlung nachzuweisen (siehe Num-
mer 27.2).
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23.3  Der Nachweis der Ladung der Parteien erfolgt durch 
Empfangsbekenntnis oder Postzustellungsurkunde.

23.4  „Sonstige wichtige Gründe“ im Sinne von § 23 Absatz 4 
Satz 1 des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes für 
ein Nichterscheinen zum anberaumten Termin können 
zum Beispiel sein: Dringende Gründe einer Ortsabwe-
senheit, eine zur Terminsstunde wahrzunehmende ehren-
amtliche Aufgabe oder staatsbürgerliche Pflicht oder die 
die dauernde Anwesenheit der Partei erfordernde Pflege 
eines nahen Angehörigen. Die Entschuldigungsgründe 
können durch Vorlage von Urkunden (zum Beispiel ärzt-
liches Attest, Bescheinigung des Arbeitgebers, Fahrkarte 
oder Flugschein) oder eine Erklärung eines Dritten 
glaubhaft gemacht werden. Durch die rechtzeitige, näher 
begründete Anzeige der Partei, zu dem anberaumten 
Schlichtungstermin nicht erscheinen zu können, wird 
die Schiedsperson in die Lage versetzt, bei Stichhaltig-
keit der Entschuldigungsgründe den Termin aufzuheben 
oder zu verlegen. Da nur bei einem schuldhaften Verstoß 
gegen die Erscheinenspflicht ein Ordnungsgeld verhängt 
werden kann, muss die Schiedsperson die Partei darüber 
unterrichten, wenn sie die Entschuldigungsgründe für 
nicht ausreichend hält und den Termin nicht aufhebt 
oder verlegt (siehe Nummer 24.2).

23.5  Gibt eine – auch eine nicht rechtzeitig eingegangene – 
Anzeige Anlass zu einer Terminsaufhebung oder Ter-
minsverlegung, so sind hiervon die Parteien unverzüg-
lich zu unterrichten.

23.6  Wegen der Verletzung der Pflicht zur rechtzeitigen 
Anzeige darf kein Ordnungsgeld verhängt werden.

24 Zu § 24 
  Persönliches Erscheinen der Parteien, Sanktionen 

bei Ausbleiben oder vorzeitiger Entfernung

24.1  Von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen (siehe die 
Ausnahme nach § 28 Satz 2 des Schiedsstellen- und 
Schlichtungsgesetzes) ist die Partei nur entbunden, wenn 
sie sich aus den in § 23 Absatz 4 Satz 1 des Schiedsstel-
len- und Schlichtungsgesetzes genannten Gründen ent-
schuldigt und diese Gründe glaubhaft gemacht hat. Die 
Entschuldigung kann auch nachträglich erfolgen.

24.2 Ordnungsgeld

24.2.1  Voraussetzung für die Festsetzung eines Ordnungsgel-
des ist, dass die Ladung der Partei durch Empfangsbe-
kenntnis oder Postzustellungsurkunde nachgewiesen 
und – im Fall nicht genügender Entschuldigung – der 
Hinweis an die Partei erfolgt ist, dass die vorgetragenen 
Entschuldigungsgründe keinen Anlass zur Aufhebung 
oder Verlegung des Termins gegeben haben (siehe Num-
mern 23.3 und 23.4).

24.2.2  Über die Festsetzung des Ordnungsgeldes ist in Anla-
ge 3 Spalte 12 „Bemerkungen“ des Vorblatts zum Proto-
kollbuch ein Vermerk aufzunehmen und mit Datum und 
Unterschrift zu versehen. Entsprechend ist zu verfahren, 
wenn der Ordnungsgeldbescheid aufgehoben wird.

24.3 Bescheid

24.3.1  Das Ordnungsgeld ist durch schriftlichen Bescheid fest-
zusetzen. Dieser enthält den Vornamen, den Namen und 
die Anschrift der betroffenen Person sowie die Höhe des 
zu zahlenden Betrages. Der Bescheid ist zu unterzeich-
nen und mit dem Dienstsiegel zu versehen. Mit dem 
Bescheid ist die betroffene Person zur Zahlung binnen 
eines Monats aufzufordern und darauf hinzuweisen, 
dass anderenfalls ein Beitreibungsverfahren eingeleitet 
wird.

24.3.2  In den Bescheid ist folgende Rechtsbehelfsbelehrung 
aufzunehmen (§ 24 Absatz 4 des Schiedsstellen- und 
Schlichtungsgesetzes):

  „Diesen Bescheid können Sie innerhalb von zwei Wochen 
nach Zustellung durch schriftliche Erklärung anfechten. 
Die Erklärung muss binnen zwei Wochen nach Zustel-
lung des Bescheids schriftlich bei dem Amtsgericht ... 
(Ort, Anschrift) eingereicht oder zu Protokoll der 
Geschäftsstelle des Amtsgerichts abgegeben werden.

  In der Erklärung sind die Tatsachen darzulegen und 
glaubhaft zu machen, mit denen die Abwesenheit in der 
Schlichtungsverhandlung entschuldigt oder die Höhe 
des Ordnungsgeldes beanstandet wird. Die Erklärung 
kann auch gegenüber der Schiedsperson, die den 
Bescheid erlassen hat, abgegeben werden.“

24.3.3  Eine Ausfertigung des Bescheides ist der betroffenen 
Person gegen Empfangsbekenntnis auszuhändigen oder 
ihm oder ihr durch die Post gegen Postzustellungsurkun-
de zuzustellen. Auf dem Bescheid und dem Empfangs-
bekenntnis oder der Postzustellungsurkunde ist die lau-
fende Nummer des Vorblatts zum Protokollbuch, unter 
der die Sache eingetragen ist, zu vermerken. Im Emp-
fangsbekenntnis ist unter den Leitwörtern „Kurze 
Bezeichnung des Schriftstücks“ zusätzlich anzugeben 
„Bescheid vom ...“. Ist eine Partei blind oder sehbehin-
dert, ist ihr auf Verlangen der Bescheid in einer für sie 
wahrnehmbaren Form zugänglich zu machen.

24.3.4  Die Urschrift und die mit der Festsetzung zusammen-
hängenden Schriftstücke (zum Beispiel Ladungs- und 
Zustellungsnachweise) sind zwei Jahre lang aufzube-
wahren. Die Frist beginnt mit der Zustellung oder Aus-
händigung des Bescheides.

24.4  Wird die ausgebliebene Partei gesetzlich vertreten (zum 
Beispiel eine minderjährige oder gegebenenfalls eine 
betreute Person), ist das Ordnungsgeld gegen den gesetz-
lichen Vertreter oder gegen den Vertretungsberechtigten 
zu verhängen.

24.5  Das Schlichtungsverfahren ist beendet, wenn feststeht, 
gegebenenfalls nach erfolgloser Anfechtung des Ord-
nungsgeldbescheides, dass eine Partei der Schlichtungs-
verhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist. Die Been-
digung des Verfahrens wird in Anlage 3 Spalte 12 
„Bemerkungen“ des Vorblatts zum Protokollbuch einge-
tragen.
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24.6  Wurde gegen den Bescheid kein Rechtsbehelf eingelegt 
und hat die betroffene Person das Ordnungsgeld nicht 
innerhalb der Zahlungsfrist bei der Schiedsstelle einge-
zahlt, ist eine Ausfertigung des Bescheides der Gemeinde 
zur Einleitung des Beitreibungsverfahrens zu übersenden.

25 Zu § 25 
 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

  Wird der Wiedereinsetzungsantrag protokolliert, ist da -
rauf zu achten, dass auch die Anfechtungserklärung ab -
gegeben wird, wenn sie noch nicht vorliegt (§ 24 Ab- 
satz 4 des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes). 
Auf Wiedereinsetzungsanträgen ist das Eingangsdatum 
zu vermerken. Der Antragsteller oder die Antragstellerin 
hat sich zugleich zu Art und Zeitpunkt des Wegfalls des 
Hindernisses – zum Beispiel Beendigung eines Aus-
landsaufenthaltes – zu erklären.

26 Zu § 26 
 Berechnung der Fristen

  Die Fristvorschriften des BGB finden sich in dessen  
§§ 187 bis 193. 

  Die Fristvorschriften der Zivilprozessordnung sowie des 
BGB sind über das Internet unter folgender Adresse ein-
sehbar:

 http://www.gesetze-im-internet.de

27 Zu § 27 
 Verhandlungsgrundsätze

27.1  Die Schlichtungsverhandlung ist nicht öffentlich, damit 
die Parteien die Möglichkeit zu einer beiderseits offenen 
Aussprache ohne Rücksichtnahme auf unbeteiligte Drit-
te haben. Außer den Parteien, ihren gesetzlichen oder 
rechtsgeschäftlichen Vertretern, den Betreuern, den Bei-
ständen, etwa zugezogenen Dolmetschern, zu verneh-
menden Zeugen und anzuhörenden Sachverständigen 
sowie dem Direktor oder der Direktorin des Amtsge-
richts ist niemandem die Anwesenheit in der Schlich-
tungsverhandlung gestattet. Mit Zustimmung der Partei-
en kann weiteren Personen die Anwesenheit in der Ver-
handlung gestattet werden, zum Beispiel der stellvertre-
tenden Schiedsperson.

27.2  Vor Eintritt in die Schlichtungsverhandlung ist die Iden-
tität der Parteien festzustellen. Sind die Parteien nicht 
bekannt, müssen sie ihre Angaben zur Person nachwei-
sen. Dies kann durch einen Pass, einen Personalausweis, 
einen Führerschein oder ähnliche amtliche Urkunden 
mit Lichtbild geschehen. Bei ungenügendem Nachweis 
hat die Schiedsperson die Ausübung ihres Amtes abzu-
lehnen (§ 18 Absatz 1 des Schiedsstellen- und Schlich-
tungsgesetzes).

27.3 Prüfung der Vertretungsmacht

27.3.1  Tritt für eine Person ein Vormund oder Betreuer auf, 
muss sich die Schiedsperson die von dem Amtsgericht 

ausgestellte Bestallungsurkunde vorlegen lassen (siehe 
auch Nummer 23.1). Aus dieser ergibt sich, ob der Vor-
mund allein zu handeln befugt ist, ob ein Gegenvormund 
bestellt ist oder welchen Aufgabenkreis der Betreuer 
hat.

27.3.2  Tritt für einen unter elterlicher Sorge stehenden Minder-
jährigen nur ein Elternteil auf, muss dieser eine von dem 
anderen Elternteil ausgestellte schriftliche Vollmacht 
vorlegen, aus der sich ergibt, dass der erschienene 
Elternteil den anderen Elternteil vertreten darf (§ 28 
Satz 2 des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes). 
Gegebenenfalls ist der Nachweis zu erbringen, dass 
dem erschienenen Elternteil die elterliche Sorge allein 
zusteht.

27.3.3  Auch die im Schlichtungsverfahren auftretenden Organe 
juristischer Personen und Handelsgesellschaften müssen 
den Nachweis führen, dass sie zur Vertretung der juristi-
schen Person gesetzlich berufen sind. Dies kann zum 
Beispiel durch Vorlage eines Auszugs aus dem Vereins- 
oder Handelsregister oder dem sonst maßgebenden 
gerichtlichen Register geschehen.

27.3.4  Bestehen Bedenken gegen die Legitimation der gesetzli-
chen Vertreter oder Organe, ist die Ausübung des Schieds-
 tätigkeit abzulehnen (§ 18 Absatz 1 des Schiedsstellen- 
und Schlichtungsgesetzes).

27.4  Die Schiedsperson soll, wenn beide Parteien oder eine 
von ihnen nicht voll geschäftsfähig sind, nur in solchen 
Streitigkeiten tätig werden, die Rechtsverhältnisse des 
täglichen Lebens betreffen (hierunter fallen solche 
Rechtsgeschäfte, die zur täglichen Lebensführung not-
wendig sind). Dabei ist zu beachten, dass ein Vormund 
oder Betreuer ohne die Genehmigung des Familien- oder 
Betreuungsgerichts einen Vergleich nur abschließen 
kann, wenn der Wert des Vergleichs 3 000 Euro nicht 
übersteigt (§ 1822 Nummer 12 BGB).

28 Zu § 28 
  Vertretung natürlicher Personen in der  

Schlichtungsverhandlung

28.1  Minderjährige und Personen, für die ein rechtlicher 
Betreuer bestellt ist (§ 1896 BGB), werden durch ihre 
gesetzlichen Vertreter vertreten.

28.2  Außerhalb der Schlichtungsverhandlung (zum Beispiel 
bei der Antragstellung) ist eine Vertretung durch Bevoll-
mächtigte zulässig.

28.3  In der Schlichtungsverhandlung in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten ist – abgesehen von dem in § 28 Satz 2 des 
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes geregelten 
Fall – eine Vertretung durch Bevollmächtigte nur dann 
zulässig, wenn die Partei eine juristische Person (zum 
Beispiel eingetragener Verein, Stiftung, Aktiengesell-
schaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaft) oder eine Handelsge-
sellschaft (zum Beispiel OHG, KG) ist.
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28.4  Als Bevollmächtigter kann nur eine verhandlungsfähige 
Person zugelassen werden, die eine von dem Vertretenen 
oder dessen gesetzlichen Vertreter unterzeichnete Voll-
macht vorlegt.

29 Zu § 29 
 Beistände und Rechtsanwälte im 
 Schlichtungsverfahren

29.1  Beistand ist eine Person, die neben der persönlich 
erschienenen Partei zu deren Unterstützung in der 
Schlichtungsverhandlung erscheint.

29.2  Nur ein aktiv störendes Betragen des Beistandes berech-
tigt zur Zurückweisung. Empfindet lediglich die andere 
Partei die Anwesenheit des Beistandes als störend und 
ist sie deswegen zu einer Aussprache nicht bereit, ist die 
Zurückweisung des Beistands nicht zulässig. In einem 
solchen Fall sollte die Schiedsstelle bestrebt sein, die 
Beteiligten davon zu überzeugen, dass der Versuch einer 
gütlichen Streitbeilegung zwischen den persönlich 
anwesenden Parteien nicht an der Anwesenheit des Bei-
stands scheitern sollte.

29.3  Rechtsanwälte, die als Beistand erscheinen, dürfen nicht 
zurückgewiesen werden.

30 Zu § 30 
 Beweiserhebung, Entschädigung von Personen

30.1  Zur Aufklärung der Streitsache kann auch ohne Zustim-
mung der Parteien Beweis erhoben werden. Von dieser 
Möglichkeit ist aber nur in besonderen Ausnahmefällen 
Gebrauch zu machen.

30.2 Mittel der Beweiserhebung sind insbesondere:

 a)  die Vernehmung von Zeugen und Sachverständi-
gen,

 b)  die Einnahme des Augenscheins mit Zustimmung 
der Parteien und

 c) die Einsicht in Urkunden und Akten.

  Ist der Zeuge oder der Sachverständige gehörlos oder 
hörbehindert, ist ein Gebärdensprachdolmetscher hinzu-
zuziehen (siehe Nummern 16.4 und 16.5).

30.3  Gegen Zeugen und Sachverständige darf kein Zwang 
zum Erscheinen und zur Aussage oder zur Gutachtener-
stattung ausgeübt werden.

30.4  Die Zeugen und Sachverständigen werden mündlich 
oder durch einfachen Brief geladen und mit der Ladung 
darauf hingewiesen, dass sie weder zum Erscheinen 
noch zur Aussage oder zur Gutachtenerstattung ver-
pflichtet sind und keinen Anspruch auf Entschädigung 
oder Vergütung haben.

30.5  In das Protokoll werden Angaben über eine Beweisauf-
nahme nicht aufgenommen.

31 Zu § 31 
 Protokollierung der Schlichtungsverhandlung

31.1 Protokollierung

31.1.1  Die Protokolle werden der Zeitfolge nach in das Proto-
kollbuch eingeschrieben und mit der fortlaufenden 
Nummer versehen, unter der die Sache im Vorblatt zum 
Protokollbuch eingetragen ist (siehe Nummer 10.2.6).

31.1.2  Im Protokoll werden ergänzend zum Ort der Verhandlung 
auch die Straße und Hausnummer angegeben, wenn die 
Gemeinde in mehrere Schiedsstellenbereiche geteilt ist.

31.1.3  Die Parteien sind so genau zu bezeichnen, dass eine Ver-
wechslung ausgeschlossen ist. Anzugeben sind gegebe-
nenfalls auch der Geburtsname sowie die Wohnanschrift. 
Zur Unterscheidung häufig vorkommender Namen können 
der Geburtstag und der Geburtsort angegeben werden.

31.1.4  Gesetzliche Vertreter, Betreuer, das Organ einer juristi-
schen Person oder Bevollmächtigte sind als solche im 
Protokoll unter genauer Bezeichnung entsprechend 
Nummer 31.1.3 neben der Partei anzugeben. Die Anga-
be der Zeugen ist nicht erforderlich.

31.1.5  Sind die auftretenden Personen der Schiedsperson unbe-
kannt, muss im Protokoll angegeben werden, wie sie 
sich Gewissheit über deren Identität verschafft hat. 
Urkunden, auf denen die Gewissheit beruht, sind genau 
zu bezeichnen (siehe Nummern 27.2 und 27.3, gegebe-
nenfalls auch Nummer 10.2.1).

31.1.6  Aus dem Protokoll muss zu ersehen sein, worin der strei-
tige Anspruch besteht und aus welchem Rechtsverhält-
nis er entstanden ist. Hinsichtlich der Einwendungen des 
Gegners genügt die Angabe, dass der Anspruch ganz 
oder teilweise bestritten wurde.

31.2  Ebenso muss dem Protokoll zu entnehmen sein, worauf 
sich die Parteien geeinigt haben, insbesondere was die 
eine Partei der anderen zu welchem Zeitpunkt zu leisten 
oder zu gestatten hat.

32 Zu § 32 
 Verlesen und Genehmigung des Protokolls 
 bei Vergleich

  Ein in der Schlichtungsverhandlung geschlossener Ver-
gleich ist erst dann rechtsverbindlich, wenn das Proto-
koll von den Parteien und der Schiedsperson unterschrie-
ben ist.

33 Zu § 33 
 Abschriften und Ausfertigungen des Protokolls

33.1  Rechtsnachfolger sind Personen, auf die der in dem Ver-
gleich genannte Anspruch nach Abschluss des Vergleichs 
durch Gesamtrechtsnachfolge (zum Beispiel Erbschaft) 
oder durch Sonderrechtsnachfolge (zum Beispiel Abtre-
tung oder Pfändung und Überweisung des Anspruchs) 
übergegangen ist.



878 Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2015 Nr. 51

33.2  Jede Partei kann – gegen Zahlung der Dokumentenpau-
schale – eine oder mehrere Abschriften des Protokolls 
verlangen. Über die Erteilung von Abschriften braucht 
kein Vermerk im Vorblatt oder Protokollbuch gemacht 
zu werden.

33.3 Ausfertigung des Protokolls

33.3.1  Eine Ausfertigung des Protokolls kann von der Partei – in 
der Regel von dem Antragsteller oder der Antragstelle-
rin – oder deren Rechtsnachfolger verlangt werden. Sie 
wird für die Zwangsvollstreckung benötigt (siehe § 34 des 
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes). Im Gegensatz 
zur Abschrift muss die Erteilung einer Ausfertigung am 
Schluss der Urschrift des Protokolls vermerkt werden.

33.3.2  Die Ausfertigung des Protokolls besteht aus einer wört-
lichen Abschrift des Protokolls mit allen dazugehörigen 
Vermerken. Unter die Abschrift wird folgender Ausferti-
gungsvermerk gesetzt:

  „Das vorstehende, in dem Protokollbuch unter Nummer ... 
eingetragene Protokoll, wird ausgefertigt für ... (Bezeich-
nung der Partei oder des Rechtsnachfolgers).

 (Ort und Datum) 

  (Unterschrift mit Amtsbezeichnung und Dienstsiegel der 
Schiedsstelle).“

33.3.3  Mehrere Blätter einer Ausfertigung sind fest miteinan-
der zu verbinden. Die Verbindung ist mit einem Abdruck 
des Dienstsiegels zu versehen.

33.4  Ist eine Partei blind oder sehbehindert, ist ihr auf Verlan-
gen das Protokoll in einer für sie wahrnehmbaren Form 
zugänglich zu machen (siehe Nummern 16.4 und 16.5).

34 Zu § 34 
 Vergleich als Vollstreckungstitel

34.1  Aus dem vor einer Schiedsperson geschlossenen Ver-
gleich kann die Zwangsvollstreckung erst betrieben wer-
den, wenn das Amtsgericht die Vollstreckungsklausel 
erteilt hat (vollstreckbare Ausfertigung).

34.2  Beantragt eine Partei eine vollstreckbare Ausfertigung, 
ist sie mit der gemäß § 33 des Schiedsstellen- und 
Schlichtungsgesetzes hergestellten Ausfertigung des 
Protokolls an das Amtsgericht zu verweisen, in dessen 
Bezirk die Schiedsstelle ihren Sitz hat. Die Schiedsper-
son selbst kann die vollstreckbare Ausfertigung nicht 
beantragen oder erteilen.

34a Zu § 34a 
 Sachlicher Anwendungsbereich

34a.1  Die obligatorische Streitschlichtung ist auch dann durch-
zuführen, wenn es um Zahlungsansprüche geht, die aus 
den in § 34a Absatz 1 Nummer 1 des Schiedsstellen- und 
Schlichtungsgesetzes genannten nachbarrechtlichen Vor-
schriften hergeleitet werden. Die Wertgrenze nach § 15a 

Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes, betreffend die Einfüh-
rung der Zivilprozessordnung (750 Euro) gilt für nach-
barrechtliche Streitigkeiten nicht.

34a.2  In den Fällen des § 34a Absatz 1 Nummer 1 des Schieds-
stellen- und Schlichtungsgesetzes ist die Durchführung 
der obligatorischen Streitschlichtung nur erforderlich, 
wenn die Grundstücke, deren Eigentümer oder Besitzer 
den Nachbarrechtsstreit führen, in Mecklenburg-Vor-
pommern liegen. Gehören diese Grundstücke zu ver-
schiedenen Gemeinden, muss für wenigstens eine von 
ihnen eine Schiedsstelle eingerichtet sein.

34a.3  Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre nach 
Absatz 1 Nummer 2 des Schiedsstellen- und Schlichtungs-
gesetzes setzen eine Ehrverletzung im Sinne der strafrecht-
lichen Bestimmungen der §§ 185 bis 189 des Strafgesetz-
buches voraus. Die Begriffe „Presse“ und „Rundfunk“ 
umfassen Zeitungen und Zeitschriften sowie elektronische 
Medien aller Art, beispielsweise auch das Internet.

34a.4  Gibt es mehr als einen Antragsteller oder Antragsgegner, 
müssen die Voraussetzungen des § 34a Absatz 2 Num-
mer 1 und 2 des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes 
für alle Antragsteller oder Antragsgegner gegeben sein.

34b Zu § 34b 
 Örtliche Zuständigkeit der Schiedsstelle

34b.1  Erstreckt sich das Nachbarrechtsverhältnis auf das Ge -
biet mehrerer Gemeinden, für die verschiedene Schieds-
stellen eingerichtet sind, so ist jede dieser Schiedsstellen 
zuständig.

34b.2  Die Parteien können das Verfahren einvernehmlich auch 
vor einer anderen Schiedsstelle durchführen (vergleiche 
§ 15a Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes, betreffend die Ein-
führung der Zivilprozessordnung). Dies kommt insbe-
sondere dann in Betracht, wenn eine örtlich zuständige 
Schiedsstelle nicht eingerichtet ist. Nummer 15.2 ist ent-
sprechend anzuwenden.

34c Zu § 34c 
 Erfolglosigkeitsbescheinigung

34c.1  Die Erfolglosigkeitsbescheinigung ist nach dem Muster 
der Anlage 4a auszustellen. Die Anlage 4a ist Bestand-
teil dieser Verwaltungsvorschrift.

34c.2  Damit das Gericht erforderlichenfalls den Eintritt der 
Verjährung prüfen kann, sollen in der Bescheinigung 
Beginn und Ende sowie der Zeitraum eines eventuellen 
Ruhens des Verfahrens (34e des Schiedsstellen- und 
Schlichtungsgesetzes) angegeben werden, das gemäß  
§ 204 Absatz 1 Nummer 4, Absatz 2 BGB den Ablauf der 
Verjährung hemmt.

34d Zu § 34d 
 Verfahren vor der Schiedsstelle

34d.1  Die für die freiwillige Schlichtung geltenden Verfahrens-
regeln sind grundsätzlich auch im obligatorischen 

Anl. 4a
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Schlichtungsverfahren entsprechend anzuwenden. Die 
Pflicht zum persönlichen Erscheinen besteht auch hier, 
was durch § 34d Absatz 2 des Schiedsstellen- und Schlich-
tungsgesetzes ausdrücklich klargestellt wird. Eine Aus-
nahme ist nur dann zuzulassen, wenn einer Partei das 
persönliche Erscheinen ausnahmsweise aus einem wich-
tigen Grund unzumutbar ist. In diesem Fall hat sie die zu 
Grunde liegenden Tatsachen glaubhaft zu machen (§ 34d 
Absatz 1 in Verbindung mit § 23 Absatz 4 des Schiedsstel-
len- und Schlichtungsgesetzes). Damit den Parteien ihre 
Verpflichtung zum persönlichen Er  scheinen bewusst ist, 
sind sie mit der Ladung hierüber zu informieren.

34d.2  Die Aufzeichnungen über die Verfahren der obligatori-
schen Streitschlichtung sind im Jahresbericht über die 
Tätigkeit der Schiedsstelle (Muster der Anlage 1a), im 
Jahresbericht über die Geschäftsergebnisse der Schieds-
stelle (Muster der Anlage 2) und im Vorblatt zum Proto-
kollbuch (Muster der Anlage 3) enthalten.

34e Zu § 34e 
 Ausbleiben oder vorzeitige Entfernung

34e.1  Die dem Verfahren zu Grunde liegenden Unterlagen dür-
fen während des Ruhens des Verfahrens nicht vernichtet 
werden. Nach Ablauf von sechs Monaten soll die 
Schiedsperson klären, ob der Antrag zurückgenommen 
oder das Verfahren weiter betrieben werden soll. Die 
Frist gemäß § 34c Absatz 1 des Schiedsstellen- und 
Schlichtungsgesetzes läuft während des Ruhens nicht 
weiter, sodass auch keine Erfolglosigkeitsbescheinigung 
ausgestellt werden darf. Mit Eingang des Antrags auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens wird der Lauf dieser 
Frist wieder in Gang gesetzt.

34e.2  Ungeachtet der Entschuldigungsgründe der antragsgeg-
nerischen Partei wird das Schlichtungsverfahren nur 
dann fortgesetzt und ein neuer Termin bestimmt, wenn 
die Antrag stellende Partei die Fortsetzung beantragt.

34e.3  Anders als im freiwilligen Schlichtungsverfahren wird 
bei unentschuldigtem Fernbleiben oder vorzeitiger Ent-
fernung einer Partei kein Ordnungsgeld festgesetzt.

34f Zu § 34f 
 Erfolglosigkeit der Schlichtung

34f.1  Die Erfolglosigkeitsbescheinigung muss auch dann 
erteilt werden, wenn sich die Parteien zwar einigen wol-
len, die Schiedsperson aber die Aufnahme des Vergleichs 
ablehnen muss, weil dieser der notariellen Form bedarf 
(siehe Nummer 18.1).

35 Zu § 35 
 Sachliche Zuständigkeit für den Sühneversuch

35.1  Als Vergleichsbehörde nach § 380 Absatz 1 der Straf-
prozessordnung darf die Schiedsstelle nur anlässlich 
der dort bezeichneten Straftaten tätig werden. Bei ande-
ren Straftaten findet kein Sühneversuch statt, auch 
wenn die Straftat nur auf Antrag des Verletzten verfolgt 
werden kann. Bilden Straftaten nach § 380 Absatz 1 der 

Strafprozessordnung und andere Straftaten eine ein-
heitliche Tat, so findet ebenfalls kein Sühneversuch 
statt. Wer der Schiedsstelle Hinweise auf andere Straf-
taten vorträgt, wird von ihr darauf hingewiesen, dass 
Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft, der Polizei 
oder dem Amtsgericht zu erstatten sind (§ 158 der 
Strafprozessordnung).

  Der Wortlaut des Strafgesetzbuches sowie der Strafpro-
zessordnung ist über das Internet unter folgender Adres-
se einsehbar:

 http://www.gesetze-im-internet.de

35.2  Begehrt der Antragsteller oder die Antragsstellerin nicht 
die Bestrafung des Täters, sondern ausschließlich den 
Ersatz des durch die Tat entstandenen Schadens oder den 
Widerruf oder die Unterlassung bei Verletzungen der 
persönlichen Ehre, handelt es sich um eine bürgerliche 
Rechtsstreitigkeit. Hierzu gehört auch der Anspruch auf 
Schmerzensgeld (§ 253 BGB). Das Verfahren richtet 
sich dann allein nach den Vorschriften des Abschnitts 2 
des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes.

35.3  Macht der Antragsteller oder die Antragstellerin zugleich 
einen vermögensrechtlichen Anspruch (zum Beispiel 
einen Schadensersatzanspruch) oder einen nichtvermö-
gensrechtlichen Anspruch (zum Beispiel Widerruf oder 
Unterlassung bei Verletzungen der persönlichen Ehre) 
geltend (so genannte „gemischte Streitigkeiten“), ist nach 
den Vorschriften des Abschnitts 3 des Schiedsstellen- und 
Schlichtungsgesetzes (§§ 35 bis 39) zu verfahren.

35.4 Die einzelnen Delikte:

35.4.1  Hausfriedensbruch (§ 123 des Strafgesetzbuches), 
nicht aber schwerer Hausfriedensbruch gemäß § 124 des 
Strafgesetzbuches

35.4.2 Beleidigung

35.4.2.1  Unter den Begriff der „Beleidigung“ fallen alle Vor-
schriften des Vierzehnten Abschnitts des Strafgesetzbu-
ches, mithin

 a) Beleidigung (§ 185 des Strafgesetzbuches),

 b) Üble Nachrede (§ 186 des Strafgesetzbuches),

 c) Verleumdung (§ 187 des Strafgesetzbuches),

 d)  Üble Nachrede oder Verleumdung gegen Personen 
des politischen Lebens (§ 188 des Strafgesetzbu-
ches),

 e)  Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener (§ 189 
des Strafgesetzbuches).

35.4.2.2  Für einen Sühneversuch gemäß § 380 der Strafprozess-
ordnung ist kein Raum bei:

 a)  einer Beleidigung, die gegen ein Gesetzgebungsor-
gan des Bundes oder eines Landes oder eine andere 
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politische Körperschaft (zum Beispiel die Stadt- oder 
Gemeindevertretung, den Kreistag oder die Bürger-
schaft oder den Landtag) gerichtet ist (§ 374 Absatz 1 
Nummer 2 zweiter Halbsatz der Strafprozessord-
nung, § 194 Absatz 4 des Strafgesetzbuches),

 b)  einer Verunglimpfung des Bundespräsidenten (§ 90 
des Strafgesetzbuches) oder einer verfassungsfeindli-
chen Verunglimpfung von Verfassungsorganen (§ 90b 
des Strafgesetzbuches),

 c)  einer Beleidigung gegen einen Amtsträger, einen für 
den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
einen Soldaten der Bundeswehr während der Aus-
übung seines Dienstes oder in Beziehung auf seinen 
Dienst oder eine Behörde oder sonstige Stelle, die 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, 
oder gegen einen Träger von Ämtern oder eine 
Behörde der Kirchen und anderen Religionsgesell-
schaften des öffentlichen Rechts (§ 380 Absatz 3 der 
Strafprozessordnung, § 194 Absatz 3 des Strafge-
setzbuches).

35.4.3  Verletzung des Briefgeheimnisses (§ 202 des Strafge-
setzbuches)

  Ein Sühneversuch ist jedoch unzulässig im Falle der  
§§ 133 und 206 des Strafgesetzbuches (Verwahrungs-
bruch, Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnis-
ses).

35.4.4  Körperverletzung (§ 223 des Strafgesetzbuches), 
Fahrlässige Körperverletzung (§ 229 des Strafgesetz-
buches)

35.4.4.1  Auch der Versuch einer einfachen vorsätzlichen Körper-
verletzung ist sühnefähig.

35.4.4.2  Bei den §§ 224 bis 227 des Strafgesetzbuches (Gefährli-
che Körperverletzung, Misshandlung von Schutzbefoh-
lenen, Schwere Körperverletzung, Verstümmelung weib-
licher Genitalien, Körperverletzung mit Todesfolge) 
handelt es sich um eigenständige Strafnormen mit erhöh-
tem Unrechtsgehalt, ein Sühneversuch ist unzulässig.

35.4.4.3  Für den Sühneversuch gemäß § 380 der Strafprozessord-
nung ist kein Raum bei einer Körperverletzung gegen 
einen Amtsträger, einen für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichteten, einen Soldaten der Bundewehr 
während der Ausübung seines Dienstes oder in Bezie-
hung auf seinen Dienst oder gegen einen Träger von 
Ämtern der Kirchen und anderen Religionsgesellschaf-
ten des öffentlichen Rechts (§ 380 Absatz 3 der Strafpro-
zessordnung i. V. m. § 230 Absatz 2 des Strafgesetzbu-
ches).

35.4.5 Bedrohung (§ 241 des Strafgesetzbuches)

35.4.6 Sachbeschädigung (§ 303 des Strafgesetzbuches)

35.4.6.1  Auch der Versuch einer Sachbeschädigung ist sühnefä-
hig.

35.4.6.2  Die §§ 303b und 304 bis 305a des Strafgesetzbuches 
(Computersabotage, Gemeinschädliche Sachbeschädi-
gung, Zerstörung von Bauwerken, Zerstörung wichtiger 
Arbeitsmittel) enthalten eigenständige Strafvorschriften 
mit erhöhtem Unrechtsgehalt. Ein Sühneversuch ist 
unzulässig.

35.4.7  Vollrausch (§ 323a des Strafgesetzbuches), wenn die im 
Rausch begangene Tat ein Vergehen gemäß Nummern 
35.4.1 bis 35.4.6 ist. Zur Schuldunfähigkeit infolge des 
Rausches siehe §§ 19 bis 21 des Strafgesetzbuches.

35.5  Ein bei der Polizei, dem Amtsgericht oder der Staatsan-
waltschaft gestellter Strafantrag ist keine Voraussetzung 
für das Schlichtungsverfahren.

35.6 Parteien des Sühneversuchs in Strafsachen

35.6.1  Antragsteller oder Antragstellerin kann nur der Verletzte 
oder derjenige sein, der nach den Strafgesetzen ein 
selbstständiges Antragsrecht hat (§ 374 Absatz 1 und 2 
der Strafprozessordnung). Für einen Verletzten, der unter 
elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft steht, tritt an 
seine Stelle der gesetzliche Vertreter und für eine juristi-
sche Person deren Organ (§ 374 Absatz 3 der Strafpro-
zessordnung). Ist für eine Person ein Betreuer bestellt, 
kann der Betreuer für sie tätig werden.

35.6.2  Antragsgegner oder Antragsgegnerin kann nur eine 
natürliche Person sein, die zur Zeit der Begehung der Tat 
das 18. Lebensjahr vollendet hatte.

35.6.3  Personen, für die ein Betreuer bestellt ist, müssen im 
Schlichtungsverfahren persönlich auftreten. Das gilt 
jedoch nicht für Personen, die daran durch eine Erkran-
kung gehindert sind. Der gesetzliche Vertreter darf als 
Beistand erscheinen.

  Wird ein Vergleich geschlossen, der den Antragsgegner 
oder die Antragsgegnerin zu einer geldwerten Leistung, 
sei es auch nur zur Übernahme der Kosten des Verfah-
rens, verpflichten soll, muss der gesetzliche Vertreter 
mitwirken. Deshalb ist er von dem Termin zu benach-
richtigen (§ 38 des Schiedsstellen- und Schlichtungsge-
setzes). Macht der Antragsteller oder die Antragstellerin 
schon im Antrag einen vermögensrechtlichen Anspruch 
mit geltend, so muss der gesetzliche Vertreter nicht nur 
benachrichtigt, sondern geladen werden. 

  Wirkt der gesetzliche Vertreter nicht mit, ist der Ver-
gleich gleichwohl aufzunehmen. Über die Vollstreck-
barkeit des Vergleichs entscheidet auf Antrag das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Schiedsstelle ihren 
Sitz hat.

35.7  Ein Sühneversuch in Strafsachen ist nicht zulässig, wenn 
der Antrag sich gegen einen Minderjährigen oder einen 
psychisch Kranken richtet. In diesen Fällen kann aber ein 
Anspruch auf Schadensersatz vor der Schiedsstelle gel-
tend gemacht werden. Das Verfahren richtet sich dann 
ausschließlich nach den Vorschriften des Abschnitts 2 
des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes.

36 - 37 unbesetzt



Nr. 51 Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2015 881

38 Zu § 38 
  Ladung des gesetzlichen Vertreters der  

beschuldigten Partei

  Die Ladung eines gesetzlichen Vertreters oder Betreuers 
der beschuldigten Partei ist erforderlich, damit dieser Gele-
genheit erhält, gegebenenfalls als Beistand an dem Termin 
teilzunehmen. Das gilt auch in den Fällen der Num-
mer 35.3. (Zur förmlichen Ladung siehe Nummer 23.) 

39 Zu § 39 
 Sühnebescheinigung

39.1  Die Sühnebescheinigung ist nach dem Muster der Anla-
ge 4b auszustellen. Die Anlage 4b ist Bestandteil dieser 
Verwaltungsvorschrift.

39.2  Die Bescheinigung ist Prozessvoraussetzung für das Pri-
vatklageverfahren. Der Antragsteller oder die Antrag-
stellerin als Kläger oder Klägerin hat deshalb die 
Bescheinigung mit der Klage beim Amtsgericht einzu-
reichen.

40 - 45 unbesetzt

46 Zu § 46 
 Kostenerhebung durch die Schiedsstelle

46.1  Die Schiedsperson hat ein Kassenbuch gemäß Anlage 5, 
die Bestandteil dieser Verwaltungsvorschrift ist, zu füh-
ren. Die Beträge der Kostenrechnungen sind zum Soll zu 
stellen.

46.2  Nur die bei der Schiedsstelle tatsächlich eingegangenen 
Beträge werden im Haben verbucht.

47 Zu § 47 
 Kostenschuldner

47.1  Die Vorschrift bestimmt, wer gegenüber der Schiedsstel-
le zur Zahlung der Kosten verpflichtet und somit Kos-
tenschuldner ist. Die Regelung lehnt sich an die Haf-
tungsgrundsätze an, die auch sonst im Gerichtskosten-
recht allgemein gelten.

47.2  Absatz 2 bestimmt, dass neben den Veranlassungs-
schuldner auch noch weitere Kostenschuldner treten 
können. Das Wort „ferner“ stellt klar, dass das Vorhan-
densein eines Kostenschuldners nach Absatz 2 die Kos-
tenhaftung nach Absatz 1 nicht berührt.

47.3  Hat sich der Antragsgegner oder die Antragsgegnerin in 
einem Vergleich bereit erklärt, die Kosten des Schlich-
tungsverfahrens zu übernehmen, ist er oder sie zunächst 
als Kostenschuldner heranzuziehen. Erst wenn feststeht, 
dass der Antragsgegner nicht zahlt, kann sich die 
Schiedsperson an den Antragsteller oder die Antragstel-
lerin als Gesamtschuldner oder Gesamtschuldnerin wen-
den. Aus diesem Grund ist der Kostenvorschuss erst 
nach Eingang aller Kosten zurückzuzahlen oder zu ver-
rechnen. Ist keiner der Kostenschuldner zur Zahlung 
bereit oder in der Lage, hat die Schiedsperson die 

Gemeinde gemäß § 49 Absatz 2 des Schiedsstellen- und 
Schlichtungsgesetzes um Beitreibung zu ersuchen.

48 Zu § 48 
 Fälligkeit, Vorauszahlung, Zurückbehaltungsrecht

48.1  Die Schiedsperson ist im Regelfall gehalten, von dem 
Antragsteller oder der Antragstellerin einen die voraus-
sichtlichen Kosten (Gebühren und Auslagen) deckenden 
Vorschuss einzufordern. Sie darf hiervon nur dann abse-
hen, wenn dies nach den Besonderheiten des Einzelfalls 
gerechtfertigt ist. Dabei hat sie zu beachten, dass der 
Vorschuss dazu dient, der Gemeinde das für sie kosten-
aufwendige Beitreibungsverfahren zu ersparen. Erst 
nach Einzahlung des Vorschusses wird der Termin 
bestimmt, die Ladung der Parteien veranlasst, eine Ab -
schrift oder eine Ausfertigung erteilt.

48.2  Eingegangene Vorschüsse sind unverzüglich im Vorblatt 
zum Protokollbuch (Anlage 3) einzutragen.

49 Zu § 49 
 Einforderung, Beitreibung

49.1 Kostenrechnungen

49.1.1  Die gemäß Anlagen 6a und 6b zu erstellenden Kosten-
rechnungen bestehen aus der Urschrift und mehreren 
Abschriften. Sämtliche Kostenrechnungen müssen von 
der Schiedsperson unterzeichnet und mit dem Dienstsie-
gel versehen werden. Die Anlagen 6a und 6b sind 
Bestandteil dieser Verwaltungsvorschrift.

49.1.2  Eine Abschrift der Kostenrechnung ist dem Schuldner 
zu übergeben oder mit der Post zu übersenden. Mit der 
Kostenrechnung ist er zur Zahlung des nach Verrech-
nung des eingezahlten Vorschusses verbleibenden Betra-
ges – bei Aufforderung nach Nummer 47.3 Satz 1 zur 
Zahlung des übernommenen Betrages – binnen eines 
Monats aufzufordern und auf die Notwendigkeit der 
Einleitung des Beitreibungsverfahrens bei fruchtlosem 
Fristablauf zu verweisen.

49.2  Wegen des bei der Festsetzung von Ordnungsgeld zu 
beachtenden Verfahrens siehe Nummern 24.3, 24.4 und 
24.6.

50 Zu § 50 
 Gebührensätze

50.1  Die Gebühr wird nicht für die Schlichtungsverhandlung, 
sondern für das Schlichtungsverfahren erhoben. Dieses 
beginnt regelmäßig mit der Aufnahme oder dem Ein-
gang des Schlichtungsantrags.

50.2  Die Voraussetzungen, unter denen wegen der Schwierig-
keiten des Falles die Gebühr nach § 50 Absatz 2 des 
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes erhöht werden 
darf, können auch dann gegeben sein, wenn mehrere 
Personen auf der einen Seite oder auf beiden Seiten 
beteiligt oder wechselseitige Anträge zu verhandeln sind 
(§ 50 Absatz 3 des Schiedsstellen- und Schlichtungsge-

Anl. 4b

Anl. 6a
und 6b

Anl. 5
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setzes) oder wenn ein Schlichtungstermin ungewöhnlich 
viel Zeit in Anspruch nimmt oder mehrere Termine not-
wendig sind.

51 Zu § 51 
 Auslagen

51.1 Die Dokumentenpauschale wird erhoben:

 a)  für die Aufnahme eines zu Protokoll der Schiedsstel-
le gestellten Antrags,

 b)  für an die Parteien gerichtete Schreiben sowie für 
den Schriftverkehr, den eine Schiedsperson zur 
sachgerechten Durchführung des Schlichtungsver-
fahrens an Dritte richtet und der den Parteien mitzu-
teilen ist,

 c)  für Ausfertigungen und Abschriften von Protokol-
len, für eine Erfolglosigkeitsbescheinigung und für 
eine Sühnebescheinigung,

 d) für Ladungen und Terminsnachrichten.

51.2  Unzulässig ist die Erhebung der Dokumentenpauschale 
für die vorgeschriebenen Eintragungen in die amtlichen 
Bücher, für die von Amts wegen zu erstellenden Kosten-
rechnungen (siehe Nummer 49.1.1), für die Festsetzung 
von Ordnungsgeld sowie für den Schriftverkehr mit dem 
Direktor oder der Direktorin des Amtsgerichts und mit 
der Gemeinde.

51.3  Für die Entstehung der Dokumentenpauschale ist ohne 
Bedeutung, in welcher Form (Abschrift, Durchschrift, 
Ablichtung, Formular) das Schriftstück hergestellt wird.

51.4  Zu den zu erstattenden notwendigen Auslagen gehören 
außer den Kosten für die Inanspruchnahme eines Dol-
metschers insbesondere die Portoauslagen (einschließ-
lich der Kosten einer förmlichen Zustellung) für den 
Schriftverkehr, der mit den Parteien oder sonst in deren 
Interesse geführt wird, die Auslagen für die aus gleichem 
Anlass geführten Telefongespräche und die Fahrtkosten 
der Schiedsperson, wenn auf Antrag der Parteien außer-
halb des Amtsraumes verhandelt worden ist.

51.5 Vergütung des Dolmetschers

51.5.1  Wer die Kosten der Inanspruchnahme eines Dolmet-
schers zu tragen hat, bestimmt sich nach § 47 des 
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes (siehe auch 
Nummern 47.2 und 47.3).

51.5.2  Für die Höhe der Vergütung des Dolmetschers sind die 
Vorschriften des Justizvergütungs- und Entschädigungs-
gesetzes maßgebend, sofern sich die Parteien und der 
Dolmetscher nicht auf eine abweichende Vergütung 
geeinigt haben und ein entsprechender Betrag vorschuss-
weise gezahlt worden ist.

51.5.3  Wird ein Antrag auf gerichtliche Festsetzung der Vergü-
tung gestellt, hat die Schiedsperson dem Gericht eine 

Abschrift des Protokolls und etwa vorhandene, die Ver-
gütung des Dolmetschers betreffende schriftliche Erklä-
rungen der Parteien vorzulegen.

52 Zu § 52 
 Absehen von der Kostenerhebung

52.1  Von der Befugnis, die Gebühren zu ermäßigen oder von 
der Gebühren- oder Auslagenerhebung ganz oder teil-
weise abzusehen, soll in der Regel Gebrauch gemacht 
werden, wenn der Schuldner glaubhaft macht, dass er 
ohne Beeinträchtigung des für ihn und seine Familie not-
wendigen Unterhalts die Kosten nicht zahlen kann. Zur 
Glaubhaftmachung sind eine Verdienstbescheinigung, 
ein Rentenbescheid, ein Bescheid über Leistungen nach 
dem SGB II oder XII oder andere geeignete Unterlagen 
ausreichend.

52.2  In der Spalte „Bemerkungen“ der Kostenrechnung 
(Anlage 6a) ist zu vermerken, wenn Kosten ermäßigt 
werden oder von der Kostenerhebung ganz oder teilwei-
se abgesehen wird.

52.3  Wird von der Kostenerhebung ganz abgesehen, so bleibt 
die für den Schuldner bestimmte Abschrift der Kosten-
rechnung mit der Urschrift bei der Sammlung der Kos-
tenrechnungen.

53 Zu § 53 
 Einwendungen gegen die Kosten

53.1  Werden gegen den Kostenansatz Einwendungen erho-
ben, hat die Schiedsperson diese unverzüglich mit einer 
eigenen Stellungnahme und einer Abschrift des Proto-
kolls und mit etwa vorhandenen weiteren, das Schlich-
tungsverfahren betreffenden Schriftstücken dem Amts-
gericht zuzuleiten.

53.2  Einer im Rahmen des Einwendungsverfahrens an sie 
ergehenden Aufforderung des Gerichts zur Stellungnah-
me und Vorlage von Akten hat die Schiedsperson unver-
züglich Folge zu leisten.

54 Zu § 54 
 Aufteilung der Einnahmen

54.1  Bei der Abrechnung kann die Vorlage des Kassenbuchs, 
der Sammlung der Kostenrechnungen sowie des Proto-
kollbuchs nebst Vorblatt verlangt werden.

54.2  Gebühren und Auslagen, die der Gemeinde – zum Bei-
spiel bei einer Beitreibung – zugeflossen sind, hat sie der 
Schiedsperson in Höhe des ihr zustehenden Anteils zu 
überweisen.

54.3  Die Schiedsperson hat amtliche Gelder, die bei ihr ein-
gehen – abgesehen von der Dokumentenpauschale und 
von aus eigenen Mitteln vorgestreckten Auslagen (§ 51 
des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes) –, bis zur 
Abrechnung mit der Gemeinde gesondert von sonstigen 
Geldbeständen, insbesondere von ihrem eigenen Geld, 
zu verwahren.
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Artikel 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift zum 
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz vom 28. März 2002 
(AmtsBl. M-V S. 329), die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift 
vom 19. Oktober 2010 (AmtsBl. M-V S. 754) geändert worden ist, 
außer Kraft.

AmtsBl. M-V 2015 S. 868 
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Anlage 1a 
(zu Nummern 10.1.1 und 34d.2) 

Jahresbericht 20__  über die Tätigkeit der Schiedsstelle 
 
 in ____________________________________________________________________________ 
 
  ____________________________________________________________________________ 
 

Amtsgerichtsbezirk 
 ____________________________________________________________________________ 

 
 Zahl der Tätigkeiten außerhalb eines förmlichen Verfahrens __________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
A   Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten/Freiwillige außergerichtliche Streitschlichtung 
 

1. Zahl der Anträge auf Schlichtungsverhandlungen      __________________________ 
 
 2. Zahl der Fälle, in denen beide Parteien erschien sind   __________________________ 
 
 3. Zahl der durch Vergleich erledigten Fälle    __________________________ 
 
 4. Zahl der Personen, gegen die Ordnungsgeld aufgrund  

    des § 24 SchStG M-V festgesetzt worden ist   __________________________ 
 
B   Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten/Obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung 
 
 1. Zahl der Anträge auf Schlichtungsverhandlungen 
 
     a) Nachbarrecht      __________________________ 
 
     b) Ehrverletzungen      __________________________ 
 
 2. Zahl der Fälle, in denen beide Parteien erschienen sind  __________________________ 
 
     a) Nachbarrecht      __________________________ 
 
     b) Ehrverletzungen      __________________________ 
 
 3. Zahl der durch Vergleich erledigten Fälle  
 
     a) Nachbarrecht      __________________________ 
 
     b) Ehrverletzungen      __________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
C   Strafsachen  
 
 1. Zahl der Anträge auf Sühneversuch    __________________________ 
 
     davon gemischte Sachen     __________________________ 
  
 2. Zahl der Fälle, in denen beide Parteien erschienen sind  __________________________ 
 
 3. Zahl der Fälle, in denen der Sühneversuch Erfolg gehabt hat __________________________ 
  
 4. Zahl der Personen, gegen die Ordnungsgeld aufgrund der 
     §§ 24, 35 SchStG M-V festgesetzt worden ist   __________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
D   Summen der Gebühren  
 

1. den Gemeinden zugeflossen sind    _________ Euro ________ Cent 
    ohne Dokumentenpauschale  und  
    sonst. Auslagen, die   
2. der Schiedsstelle verblieben sind     _________ Euro ________ Cent 
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Anlage 1b 
(zu Nummer 10.1.1) 

 
 
 
Jahresbericht 20__   Übersicht über die Schiedspersonen der Schiedsstelle 
 
 
 in _______________________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________________________ 
 
 

Amtsgerichtsbezirk  ______________________________________________________ 
 
 
 
A Folgende Schiedsperson/-en waren am Jahresanfang tätig: 
 
 
Name Vorname verpflichtet am Anschrift 
 
 

   

 
 

   

 
B Folgende Schiedsperson/-en sind im Verlauf des Jahres ausgeschieden 
 
Name  ausgeschieden am 
 
 

 

 
 

 

 
C Folgende Schiedsperson/-en sind im Verlauf des Jahres neu hinzugekommen 
 
Name Vorname verpflichtet am Anschrift 
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Anlage 4a 
(zu Nummer 34c.1) 

 
 
Schiedsstelle in ____________________________________________________________________________ 
 
  ____________________________________________________________________________ 
 
Amtsgerichtsbezirk 

 ____________________________________________________________________________ 
 
 

Erfolglosigkeitsbescheinigung 
 
 
In dem obligatorischen Streitschlichtungsverfahren zwischen 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(Name und Vorname, ggf. Firma der Antragstellerin/des Antragstellers) 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(vollständige Anschrift der Antragstellerin/des Antragstellers) 
 
und _______________________________________________________________________________________ 
(Name und Vorname, ggf. Firma der Antragsgegnerin/des Antragsgegners) 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(vollständige Anschrift der Antragsgegnerin/des Antragsgegners) 
 
konnte eine Einigung nicht erzielt werden. 
 
 
Gegenstand der Schlichtungsverhandlung war 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(Kurzbeschreibung des Antrags und des damit verbundenen Begehrens der Antragstellerin/des Antragstellers) 
 
 
Das Schlichtungsverfahren begann am ___________________________________________________________ 
       (Eingang des Antrags bei der Schiedsstelle) 
 
 
und endete am          ___________________________________________________________ 
 
 
Das Verfahren ruhte gemäß § 34e Absatz 1 SchStG M-V in der Zeit 
 
              vom _________________________ bis _______________________________ 
 
 
Ort, Datum 
 
 
 
_______________________________ 
(Unterschrift, Dienstsiegel) 
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Anlage 4b 
(zu Nummer 39.1) 

 
 
Schiedsstelle in ____________________________________________________________________________ 
 
  ____________________________________________________________________________ 
 
Amtsgerichtsbezirk 

 ____________________________________________________________________________ 
 
 

Sühnebescheinigung 
 
 
In dem Schlichtungsverfahren zwischen 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(Name und Vorname, ggf. Firma der Antragstellerin/des Antragstellers, ggf. auch des gesetzlichen Vertreters) 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(vollständige Anschrift der Antragstellerin/des Antragstellers) 
 
und _______________________________________________________________________________________ 
(Name und Vorname, ggf. Firma der Antragsgegnerin/des Antragsgegners, ggf. auch des gesetzlichen Vertreters) 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(vollständige Anschrift der Antragsgegnerin/des Antragsgegners) 
 
 
ist der Sühneversuch erfolglos geblieben. 
 
 
Gegenstand der Schlichtungsverhandlung war 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(Kurzbeschreibung des Lebenssachverhalts/des Gegenstands der dem Antragsgegner/der Antragsgegnerin zur 
Last gelegten Straftat sowie Angabe des genauen Zeitpunkts ihrer Begehung) 
 
 
Das Schlichtungsverfahren begann am ___________________________________________________________ 
       (Eingang des Antrags bei der Schiedsstelle) 
 
 
*Beide Parteien sind zur Ladung am .......................................................................................... ............ erschienen. 
 
*Der Antragsgegner/die Antragsgegnerin ist trotz ordnungsgemäßer Ladung am ........................ nicht erschienen. 
 
*Der Antragsgegner/die Antragsgegnerin hat sich vor Schluss der Verhandlung unentschuldigt entfernt. 
 
 
 
Ort, Datum  
 
 
_______________________________                 * Nicht zutreffende Zeilen sind zu streichen 
(Unterschrift, Dienstsiegel) 
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Anlage 6a 
(zu Nummern 49.1.1 und 52.2) 

Kostenrechnung, wenn Antragsteller Kostenschuldner ist 
 
Schiedsstelle 
____________________________   ___________________________ , den ________________ 
Gemeinde 
__________________________________________________________________________________________
Anschrift 
 
Vorblatt-Nr. ____________ 

Kostenrechnung 
 

in der Sache ________________________________ gegen __________________________________________ 
 
 Kosten Betrag 

- Euro - 
Bemerkungen 

 Gebühr für das Verfahren mit - ohne - Vergleich (§ 50 SchStG M-V)   

 Erhöhte Gebühr für das Verfahren 
(§ 50 Absatz 2 SchStG M-V) 

  

 Dokumentenpauschale - Seiten - 
(§ 51 Absatz 1 Nummer 1 SchStG M-V) 

  

 Portoauslagen 
(§ 51 Absatz 1 Nummer 2 SchStG M-V) 

  

 Dolmetscherkosten 
(§ 51 Absatz 2 SchStG M-V) 

  

 (sonstige Auslagen)   

                   Gesamtbetrag   

                   abzüglich Vorschuss   

                   noch zu zahlender Betrag/Überschuss 1)   

 
von/an 
__________________________________________________________________________________________ 

(Name, Anschrift) 
Herrn/Frau/Eheleute/Lebenspartner 1) 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Empfängerin! Sehr geehrter Empfänger! 
 
□ 2)  Vorstehende Kostenrechnung übersende ich mit der Bitte um Zahlung des Kostenbetrages binnen einer 

Frist von einem Monat an mich - auf mein Konto - 
 ___________________________________________________________________________________ 

 
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass ich im Nichtzahlungsfall nach Fristablauf die Kostenrechung der 
Gemeinde __________________ zur Einleitung eines Beitreibungsverfahrens übergeben werde. 

 
□ 2)  Vorstehende Kostenrechnung überreiche ich mit der Bitte um Kenntnisnahme von der Verrechnung des 

von Ihnen gezahlten Vorschusses. 
 
□ 2)  Die Rückzahlung des Überschusses an Sie habe ich veranlasst. 
 
□ 2)  Über den Eingang des von Ihnen zu zahlenden Betrages erteile ich hiermit Quittung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
__________________________ 
Schiedsperson        (Siegel) 
______ 
1) Nicht Zutreffendes streichen 
2) Zutreffendes ankreuzen 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
Nichtamtlicher Teil 
 

Kostenverteilung 
 

 
Von dem Gesamtbetrag trägt der Antragsteller  ___________________________ Euro 
 
Er hat gezahlt      ___________________________ Euro 
 
Noch zu zahlen/Überschuss    ___________________________ Euro 
 
Auf den Antragsteller entfallen    ___________________________ Euro 
 
 
       Abschrift für den Antragssteller 
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Anlage 6b 
(zu Nummer 49.1.1) 

Kostenrechnung, wenn Beitreibung durchgeführt wird 
 
Schiedsstelle 
 
____________________________________   _________________________ , den _______________ 
Gemeinde 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
Anschrift 
 
Vorblatt-Nr. ____________ 
 

Kostenrechnung 
 

in der Sache _____________________________________ gegen ________________________________________________ 
 

 Kosten Betrag 
Euro 

Bemerkungen 

 Gebühr für das Verfahren mit - ohne - Vergleich (§ 50 SchStG M-V)   
 Erhöhte Gebühr für das Verfahren 

(§ 50 Absatz 2 SchStG M-V) 
  

 Dokumentenpauschale - Seiten - 
(§ 51 Absatz 1 Nummer 1 SchStG M-V) 

  
 Portoauslagen 

(§ 51 Absatz 1 Nummer 2 SchStG M-V) 
  

 Dolmetscherkosten 
(§ 51 Absatz 2 SchStG M-V) 

  
 (sonstige Auslagen)   
                   Gesamtbetrag   
                   abzüglich Vorschuss   
                   noch zu zahlender Betrag   
 
Kostenschuldner ________________________________________________________________________________________ 

(Name, Anschrift) 
an Gemeinde/Stadt ______________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ _________________________________________ 
 
Vorstehende Kostenrechnung übersende ich mit der Bitte um  
 
□ 1) Einleitung des Beitreibungsverfahrens und Überweisung auf mein Konto. Der Kostenschuldner hat die Kostenforderung nicht 

innerhalb der gestellten Monatsfrist gezahlt. 
 
□ 1) Überweisung auf mein Konto, weil ____________________________________________ 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
__________________________ 
Schiedsperson         (Siegel) 
 
 
 
 
 
 
______ 
1) Zutreffendes ankreuzen 
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______________________________________________________________________________ 
 
 
Nichtamtlicher Teil 
 

Kostenverteilung 
 
Von dem Gesamtbetrag trägt der Antragsteller  ___________________________ Euro 
 
Er hat gezahlt      ___________________________ Euro 
 
Noch zu zahlen/Überschuss    ___________________________ Euro 
 
Auf den Antragsteller entfallen    ___________________________ Euro 
  
 
        Abschrift für die Gemeinde 
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Artikel 1

Die Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Prüfungstätig-
keit nach dem Elften Abschnitt der Gerichtsvollzieherordnung 
(GVO) vom 6. Juli 1998 (AmtsBl. M-V S. 978) wird wie folgt 
geändert:

1.  In Nummer 2.1 wird die Angabe „§§ 98 Nr. 4, 104 und 105 
Satz 1“ durch die Angabe „§ 74 Absatz 4“ ersetzt.

2.  In Nummer 2.4 wird die Klammerangabe „(§ 103 Gerichts-
vollzieherordnung)“ durch die Klammerangabe „(§ 79 der 
Gerichtsvollzieherordnung)“ ersetzt.

3.  In Nummer 2.5 wird die Angabe „§§ 100 Nr. 1 Satz 1 und 103 
Nr. 3“ durch die Angabe „§ 76 Absatz 1 und § 79 Absatz 3“ 
ersetzt. 

Artikel 2

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

AmtsBl. M-V 2015 S. 897 

Erste Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung 
der Prüfungstätigkeit nach dem Elften Abschnitt 

der Gerichtsvollzieherordnung (GVO)*

Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums

Vom 14. Dezember 2015 – III 111c - 2340E-44 SH – 

_____ 
* Ändert VV vom 6. Juli 1998; VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 364 - 1
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Mit der Fertigstellung und Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung 
Anklam ist das neu gebaute Teilstück entsprechend seiner Ver-
kehrsbedeutung zu widmen. Zudem hat sich durch die Ortsumge-
hung Anklam die Verkehrsbedeutung von Abschnitten der Bun-
desstraße 110 geändert. Diese sind in die entsprechende Straßen-
gruppe umzustufen.

Widmung

Gemäß § 2 Absatz 1 des Bundesfernstraßengesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206) 
(FStrG), das zuletzt durch Artikel 466 der Verordnung vom  
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird der 
Abschnitt vom Knotenpunkt B 109/B 110 westlich von Anklam 
bis zur Einschleifung in den bestehenden Verlauf der B 109 nörd-
lich von Anklam zur Bundesstraße 109 gewidmet.

Die Widmung der Bundesstraße ist wirksam zum 8. Mai 2015.

Umstufung

Gemäß § 2 Absatz 4 FStrG wird die Bundesstraße 110 von der 
östlichen Abfahrt der Ortsumgehung (Abschnitt 395, km 0,055) 
bis einschließlich des Kreisverkehrsplatzes Demminer Straße/
Spantekower Straße (Abschnitte 396, 397, 398) auf einer Länge 
von ca. 1 150 m zur Kreisstraße abgestuft.

Gemäß § 2 Absatz 4 FStrG wird die Bundesstraße 110 vom Kreisver-
kehrsplatz Demminer Straße/Spantekower Straße (Abschnitt 400, 
km 0,000) bis einschließlich des Kreisverkehrsplatzes am Marien-
kirchplatz auf einer Länge von ca. 450 m zur Gemeindestraße abge-
stuft.

Die Umstufungen werden zum 1. Januar 2016 wirksam.

Einziehung

Die Bundesstraße 110 im ehemaligen Verlauf von der Kreuzung 
Demminer Straße/Marienkirchplatz/Ostseestraße bis zur jetzigen 
Ortsumgehung ist für den Verkehr entbehrlich. Gemäß § 2 Absatz 4 
FStrG wird dieser Abschnitt eingezogen.

Der Verwaltungsakt kann im Ministerium für Energie, Infrastruk-
tur und Landesentwicklung, Schloßstraße 6 – 8, 19053 Schwerin, 
Dienstzimmer 245 während der üblichen Dienststunden eingese-
hen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Veröf-
fentlichung Klage beim Verwaltungsgericht Greifswald, Domstra-
ße 7, 17489 Greifswald schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden.

AmtsBl. M-V 2015 S. 898 

Öffentliche Bekanntmachung über die Widmung der Bundesstraße 109 und 
Umstufung der Bundesstraße 110 im Zuge der Fertigstellung 

der Ortsumgehung Anklam, I. BA

Verfügung des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung

Vom 9. Dezember 2015 – VIII 240 - 555-42 – 
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1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1  Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Verwaltungsvor-
schrift und unter Berücksichtigung folgender Vorschriften:

 –  das am 29. Oktober 2014 genehmigte Operationelle 
Programm des Landes Mecklenburg-Vorpommern För-
derperiode 2014 bis 2020 des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) einschließlich der 
Rechtsvorschriften der EU für die Durchführung der 
EU-Strukturfondsinvestitionen,

 –  das Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V  
S. 42), das zuletzt durch das Gesetz vom 9. Novem-
ber 2015 (GVOBl. M-V S. 436) geändert worden ist, 
und die jeweils einschlägigen technischen Regel werke,

 –  § 44 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vor-
pommern und die dazugehörigen Verwaltungsvorschrif-
ten

  Zuwendungen zur Förderung des Neu- und Ausbaus von Rad-
wegen in kommunaler Baulast, welche dazu geeignet sind, zur 
Reduktion von CO2-Emissionen im Verkehr durch Verlagerung 
oder Vermeidung von motorisiertem Verkehr beizutragen.

1.2  Ein Rechtsanspruch des Antragsstellers auf Gewährung der 
Zuwendung besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde ent-
scheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.

2 Gegenstand der Förderung

 Gegenstand der Förderung sind:

2.1  der Neu- oder Ausbau eines verkehrlich gebotenen, straßen-
begleitenden Radweges an einer Straße in kommunaler 
Baulast (straßenbegleitender Radweg),

2.2  der Neu- oder Ausbau eines selbstständigen kommunalen 
Radweges, der zur An- oder Verbindung von Orten oder 
Ortsteilen dient,

2.3  der Ausbau von vorhandenen Wegen für den Radverkehr, 
die in einem angemessenen räumlichen Zusammenhang mit 
einer Straße in kommunaler Baulast stehen,

2.4  der Neubau von Radwegen zur Anbindung der Wege nach 
Nummer 2.3.

3 Zuwendungsempfänger

  Zuwendungsempfänger sind die Landkreise und Gemein-
den sowie die Gemeindeverbände. 

4 Zuwendungsvoraussetzungen

  Neben Nummer 1 der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern und 
den Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen zur Projekt-
förderung an kommunale Körperschaften (VV-K) ergeben 
sich zusätzliche Fördervoraussetzungen:

 a)  die Maßnahme muss bau- und verkehrstechnisch ein-
wandfrei und unter Beachtung des Grundsatzes der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant sein,

 b)  die Kostenschätzung muss für den Bau von Radwe-
gen – auch auf Brücken – nach den aktuell geltenden 
Anweisungen für die Kostenberechnung für Straßen-
baumaßnahmen ermittelt worden sein,

 c)  die Maßnahme muss Teil eines kommunalen Radwege-
konzeptes oder eines Straßenbauprogrammes oder ver-
gleichbaren Konzeptes sein,

 d)  die Maßnahme muss mit den Planungen der Ämter für 
Raumordnung (Radverkehrsnetz) übereinstimmen,

 e)  für den geplanten Radweg darf keine geeignete Alterna-
tivverbindung im Radverkehrsnetz vorhanden sein,

 f)  während der Planung und Durchführung der Maßnah-
me müssen die für die Straßenbauverwaltung einge-
führten technischen und die vertragsrechtlichen Regel-
werke eingehalten worden sein,

 g)  die fachkundige Bauüberwachung der Baumaßnahme 
muss sichergestellt sein,

 h)  es muss die Zusicherung vorliegen, dass die geförderte 
Maßnahme für die Dauer der Zweckbindungsfrist erhal-
ten wird,

Richtlinie über die Mitfinanzierung der Investitionen in den Bau 
von Radwegen in kommunaler Baulast 

(Kommunale Radbaurichtlinie – KommRadbauRL M-V)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung

Vom 17. Dezember 2015 – VIII 240 - 557-01 – 

VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 630 - 306

Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und nach 
Anhörung des Landesrechnungshofes folgende Verwaltungsvorschrift:
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i)  die zuwendungsfähigen Ausgaben der geplanten Maßnah-
me müssen grundsätzlich mindestens 20 000 Euro betra-
gen.

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1  Die Zuwendung wird als Projektförderung im Wege der 
Anteilfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss in 
Höhe von bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Ausga-
ben gewährt. Zuwendungen unter 10 000 Euro sollen nicht 
bewilligt werden.

5.2 Zuwendungsfähige Ausgaben sind insbesondere:

 a)  Ausgaben für die Herstellung des Radweges gemäß 
dem Stand der Regeln der Technik (FGSV-Standard),

 b)  Ausgaben für den erforderlichen Grunderwerb in Höhe 
von bis zu 10 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamt-
investitionen,

 c)  Ausgaben für die erforderlichen Ausgleichs- und Er -
satzmaßnahmen,

 d)  Ausgaben für die erforderlichen Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Verkehrssicherheit, insbesondere

  – Schutz- und Leiteinrichtungen,

  – Querungshilfen, Beleuchtung,

 e)  Ausgaben für Baustellenbeschilderung, Hinweistafeln 
gemäß den Publizitätsanforderungen des EFRE sowie 
die Wegweisung nach FGSV-Standard,

 f)  Ausgaben für die Bauoberleitung, die dem Zuwen-
dungsempfänger entsprechend der Leistungsphase 8 
der jeweils geltenden Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure entstehen. Das gilt insbesondere auch 
für Ausgaben der örtlichen Bauüberwachung. Diese 
Ausgaben können nur dann bezuschusst werden, wenn 
sie von Dritten für den Antragsteller erbracht werden. 
Eigene Leistungen der Zuwendungsempfänger und der 
Straßenbauämter sind nicht zuwendungsfähig.

  Bei der Förderung finden die Bruttoausgaben Berücksichti-
gung.

5.3 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben sind insbesondere:

 a)  Sach- und Personalkosten des Zuwendungsempfän-
gers,

 b) Finanzierungskosten,

 c)  Kostenanteile, in deren Höhe steuerliche Vergünstigun-
gen in Anspruch genommen werden können,

 d) Ausgaben für Bauleitplanung,

 e)  Ausgaben für die Baunebenkosten, Planungskosten, 
Vermessungsleistungen, Objektplanungskosten,

 f)  Ausgaben für Unterhalt, Wartung, Betrieb, Ersatzbe-
schaffung, sonstige Folgekosten.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1  Die Zweckbindungsfrist der Infrastrukturinvestition beträgt 
in der Regel 15 Jahre. Sie wird von der Bewilligungsbehör-
de unter Berücksichtigung der Art und Zweckbestimmung 
der Investition oder Maßnahme festgesetzt und ist in jedem 
Zuwendungsbescheid verbindlich festzulegen.

6.2  Die im Rahmen dieser Förderung erbrachten Unterlagen 
und Zahlungsbelege aus der Programmperiode 2014 bis 
2020 sind bis zum 31. Dezember 2027 zur Einsicht bereit-
zuhalten.

6.3  Die Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge das Vergabegesetz 
Mecklenburg-Vorpommern (insbesondere die Mindestlohn-
Regelung) anzuwenden.

6.4  Ungeachtet sonstiger Widerrufsgründe gemäß § 49 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes wird der Widerruf 
des Zuwendungsbescheides insoweit vorbehalten, dass die 
Förderung aus zwingenden Gründen ganz oder teilweise 
eingestellt werden kann.

7 Verfahren

7.1 Antragsverfahren

7.1.1  Die Voranmeldung ist bis zum 31. Oktober eines Jahres für 
das Folgejahr beim Ministerium für Energie, Infrastruktur 
und Landesentwicklung einzureichen und kann formlos 
und auch über eine Liste der geeigneten Projekte erfolgen. 
Später eingereichte Projekte müssen nicht berücksichtigt 
werden.

7.1.2  Grundsätzlich darf vor Bewilligung der Zuwendung nicht 
mit dem Vorhaben begonnen werden. In Einzelfällen kann 
die Bewilligungsbehörde in Abstimmung mit dem Ministe-
rium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung auf 
formlosen Antrag des Zuwendungsempfängers den vorzei-
tigen Maßnahmenbeginn für unbedenklich erklären.

7.1.3  Der vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Antrag ist, 
einschließlich der je nach Vorhaben erforderlichen Anlagen, 
beim Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern ein-
zureichen. Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist 
formgebunden und kann auf der Internetseite des Landes-
förderinstituts Mecklenburg-Vorpommern (www.lfi-mv.de) 
eingesehen werden.

7.1.4  Zur Prüfung des Antrages sind durch den Antragsteller vor-
zulegen (siehe auch Nummer 5 des Antrags):

 a) Projektbeschreibung,

 b) Realisierungszeitplan,

 c)  Kostenschätzung mit Finanzierungsplan einschließlich 
Darstellung der Gesamtfinanzierung,
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 d)  Kostenteilungsvereinbarung (soweit vorhanden), Doku-
mentation zur Anwendung der Auswahlkriterien,

 e)  vollständige Unterlagen zum Vorentwurf nach den 
Richtlinien zum Planungsprozess und für die einheitli-
che Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straßenbau 
(RE-Vorentwurf), Übersichtslageplan des RE-Vorent-
wurfs,

 f)  Übersicht der Nachweise zum Grundstückseigentum 
oder Nutzungsrecht sowie Grunderwerbsverzeichnis 
des RE-Entwurfs,

 g)  Prüfbestätigung der fachlich zuständigen technischen 
Verwaltung,

 h) Baurechtsunterlagen,

 i)  Nachweis zur Übereinstimmung mit den Planungen der 
Ämter für Raumordnung (Radverkehrsnetz),

 j) Radwegkonzeption, Straßenbauprogramm,

 k)  aktuelle Datenauswertung zur Bewertung der dauernden 
Leistungsfähigkeit aus dem rechnergestützten Haus-
haltsbewertungs- und Informationssystem der Kommu-
nen – RUBIKON.

7.2 Bewilligungsverfahren

  Bewilligungsbehörde, bei der die vollständig ausgefüllten 
Anträge einzureichen sind, ist das:

 Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern 
 Werkstraße 213 
 19061 Schwerin

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

  Abweichend von Nummer 1.3 der Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 
kommunale Körperschaften darf die Zuwendung nur soweit 
und nicht eher angefordert werden, als die zuwendungsfä-
higen Ausgaben bereits geleistet worden sind. Mit der Mit-
telanforderung per Formular sind eine Aufstellung der 
bezahlten Rechnungen und die Originalbelege einschließ-
lich des Nachweises der Ausgaben einzureichen. Die Origi-
nalbelege werden stichprobenweise geprüft. Die Auszah-
lung erfolgt nur auf der Grundlage der bereits bezahlten 
Rechnungen.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

  Abweichend von Nummer 6.1 der Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung sind 
mit der letzten Mittelanforderung auch der Sachbericht und 
der zahlenmäßige Nachweis über die Einnahmen und Aus-
gaben einzureichen. Ein gesonderter Zwischennachweis ist 
nicht erforderlich. Auf Anforderung der bewilligenden Stel-
le sind zusätzliche Unterlagen vorzulegen.

7.5 Zu beachtende Vorschriften

  Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwen-
dung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwen-
dung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des 
Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der gewährten 
Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern, soweit 
nicht in dieser Verwaltungsvorschrift Ab  weichungen zugelas-
sen sind, und das Landesverwaltungsverfahrensgesetz.

8 Prüfungen

  Nachfolgende Institutionen können Projekte, die im Rahmen 
dieser Verwaltungsvorschrift gefördert werden, prüfen:

 – der Europäische Rechnungshof,

 – die Europäische Kommission,

 – der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern,

 –  die Gemeinsame Verwaltungsbehörde, die EFRE-Fonds-
 verwaltung, die EFRE-Bescheinigungsbehörde, die 
EFRE-Prüfbehörde,

 –  die für die Förderung fachlich zuständigen Ministerien,

 – die bewilligende Stelle,

 –  die EFRE-Prüfgruppe des Landesförderinstituts Meck-
lenburg-Vorpommern,

 –  weitere von diesen zu Prüfungszwecken beauftragte 
Stellen.

9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

  Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2015 in Kraft und am 31. Dezember 2023 außer Kraft.
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I. Landgerichte

 Es sind wechselseitig zuständig:

 1. die Landgerichte Rostock und Stralsund,

 2. die Landgerichte Neubrandenburg und Schwerin.

II. Amtsgerichte

 1. Landgerichtsbezirk Neubrandenburg

  Es ist zuständig:

  a)  für Entscheidungen der Amtsgerichte Demmin und 
Neubrandenburg:  
das Amtsgericht Pasewalk;

  b)  für Entscheidungen der Amtsgerichte Ueckermünde 
und Pasewalk:  
das Amtsgericht Waren (Müritz);

  c)  für Entscheidungen der Amtsgerichte Neustrelitz 
und Waren (Müritz):  
das Amtsgericht Neubrandenburg.

 2. Landgerichtsbezirk Rostock

  Es ist zuständig:

  a)  für Entscheidungen der Amtsgerichte Bad Doberan 
und Rostock:  
das Amtsgericht Güstrow;

  b)  für Entscheidungen des Amtsgerichts Güstrow:  
das Amtsgericht Rostock.

 3. Landgerichtsbezirk Schwerin

  Es ist zuständig:

  a)  für Entscheidungen des Amtsgerichts Schwerin:  
das Amtsgericht Wismar;

  b)  für Entscheidungen der Amtsgerichte Grevesmühlen 
und Wismar: 
das Amtsgericht Ludwigslust;

  c)  für Entscheidungen der Amtsgerichte Hagenow, 
Ludwigslust und Parchim:  
das Amtsgericht Schwerin.

 4. Landgerichtsbezirk Stralsund

  Es ist zuständig:

  a)  für Entscheidungen der Amtsgerichte Bergen/Rügen 
und Stralsund:  
das Amtsgericht Greifswald; 

  b)  für Entscheidungen der Amtsgerichte Wolgast, 
Anklam und Greifswald:  
das Amtsgericht Stralsund;

  c)  für Entscheidungen des Amtsgerichts  
Ribnitz-Damgarten:  
das Amtsgericht Stralsund.

III.  Analog § 140a Absatz 3 GVG wird die Zuständigkeit für 
Wiederaufnahmeverfahren in gemäß § 74a GVG bei dem 
Landgericht Rostock konzentrierten Strafsachen (Staats-
schutzkammer) wie folgt festgelegt:

 Zuständig ist die 1. Strafkammer des Landgerichts Rostock.

IV.  Die örtliche Zuständigkeit für Wiederaufnahmeverfahren in 
Steuerstrafsachen i. S. d. § 369 Absatz 1 AO wird wie folgt 
bestimmt:

 Es sind wechselseitig zuständig:

 1. die Amtsgerichte Rostock und Stralsund;

 2. die Amtsgerichte Neubrandenburg und Schwerin.

V.  Gemäß § 140a GVG wird die örtliche Zuständigkeit der 
Landgerichte für Wiederaufnahmeverfahren in Wirtschafts-
strafsachen i. S. v. § 74c GVG wie folgt bestimmt:

  Es sind wechselseitig zuständig die Landgerichte Rostock 
und Schwerin.
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Bestimmung der zuständigen Gerichte im Wiederaufnahmeverfahren 
gemäß § 140a GVG für das Jahr 2016

Beschluss des Präsidiums des Oberlandesgerichts Rostock

Vom 3. Dezember 2015

Gemäß § 140a GVG wird für das Geschäftsjahr 2016 die örtliche Zuständigkeit der Gerichte im Land Mecklenburg-Vorpommern für 
Wiederaufnahmeverfahren in allgemeinen Strafsachen, Verfahren der Staatsschutzkammer (§ 74a GVG), Steuerstrafsachen i. S. v.  
§ 369 Absatz 1 AO (§ 391 AO) und Wirtschaftsstrafsachen i. S. v. § 74c Absatz 1 GVG (§ 8 KonzVO M-V) wie folgt festgelegt:
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Das Verbot des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport 
vom 27. Oktober 2015 gegen den Verein „Sturm 18“ wurde am  
6. November 2015 im Bundesanzeiger (BAnz AT 06.11.2015 B5) 
bekannt gemacht.

Klage wurde nicht erhoben; das Verbot ist somit unanfechtbar 
geworden. Der verfügende Teil wird nach § 7 Absatz 1 des Ver-
einsgesetzes nachfolgend nochmals bekannt gegeben. 

Verfügung:

1.  Der Zweck und die Tätigkeit des Vereins „Sturm 18 e.V.“ rich-
ten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den 
Gedanken der Völkerverständigung. 

2. Der Verein „Sturm 18 e.V.“ ist verboten. Er wird aufgelöst.

3.  Dem Verein „Sturm 18 e.V.“ ist jede Tätigkeit und die Bildung 
von Ersatzorganisationen untersagt; ebenso dürfen seine 
Kennzeichen weder verbreitet noch öffentlich oder in einer 
Versammlung verwendet werden.

4.  Das Vermögen des Vereins „Sturm 18 e.V.“ wird beschlag-
nahmt und eingezogen.

5.  Sachen Dritter werden beschlagnahmt und eingezogen, soweit 
der Berechtigte durch Überlassung der Sachen an den Verein 
„Sturm 18 e.V.“ dessen Bestrebungen gegen die verfassungs-
mäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung 
vorsätzlich gefördert hat oder die Sachen zur Förderung dieser 
Bestrebungen bestimmt sind.

6.  Die sofortige Vollziehung der Verfügung wird angeordnet. 
Dies gilt nicht für die Einziehung des Vermögens sowie von 
Sachen Dritter nach Ziffer 5 der Verfügung.

Gläubigeraufruf:

Die Gläubiger des verbotenen Vereins werden nach § 15 Absatz 1 
der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Regelung des 
öffentlichen Vereinsrechts aufgefordert, 

–  ihre Forderungen bis zum 15. Februar 2016 schriftlich unter 
Angabe des Betrages und des Grundes beim Hessischen Minis-
terium des Innern und für Sport, Friedrich-Ebert-Allee 12, 
65185 Wiesbaden, anzumelden,

–  ein im Falle des Konkurses beanspruchtes Vorrecht anzuge-
ben, soweit dieses Voraussetzung für eine vorzeitige Befriedi-
gung nach § 16 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung 
des Gesetzes zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts ist,

–  nach Möglichkeit urkundliche Beweisstücke oder Abschriften 
hiervon beizufügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Forderungen, die bis zum 15. Feb-
 ruar 2016 nicht angemeldet werden, nach § 13 Absatz 1 Satz 3 des 
Vereinsgesetzes erlöschen.
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Öffentliches Vereinsrecht; 
Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des Verbots des Vereins 

„Sturm 18 e. V.“ und Gläubigeraufruf

Bekanntmachung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

Vom 9. Dezember 2015 – II 3 - 05b06.07-01-15/004 – 
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